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(54) FOLIENVERPACKUNGSMASCHINE UND VERFAHREN ZUM VERPACKEN EINES PACKGUTS

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Folien-
verpackungsmaschine (210, 210’) zum Verpacken eines
Packguts (212) mit einer aus einer ersten Folie (214) und
einer zweiten Folie (216) erzeugten Umverpackung, wo-
bei die Folienverpackungsmaschine (210, 210’) eine För-
dereinrichtung zum Fördern des Packguts (212) in einer
Förderrichtung (T), eine Quertrennschweißvorrichtung
(222) zum Verschweißen der Folien (214, 216) quer zu
der Förderrichtung (T), eine erste Folienzuführeinrich-
tung (215) zum Zuführen der ersten Folie (214) in die
Quertrennschweißvorrichtung (222), eine zweite Folien-
zuführeinrichtung (217) zum Zuführen der zweiten Folie
(216) in die Quertrennschweißvorrichtung (222), und ei-
ne erste und eine zweite Längstrennschweißvorrichtung
(224’, 224") zum Verschweißen der Folien (214, 216)

parallel zu der Förderrichtung (T) an zwei gegenüberlie-
genden Längsseiten aufweist, wobei die erste und/oder
die zweite Folienzuführeinrichtung (215, 217) jeweils ein
Luftpolsterfolienerzeugungssystem (280, 290) zum Er-
zeugen der jeweiligen ersten und/oder zweiten Folie
(214, 216) als eine Luftpolsterfolie aufweist, wobei jedes
Luftpolsterfolienerzeugungssystem (280, 290) eine
Schweißrolleneinrichtung (18) aufweist, die dazu ausge-
bildet ist, die Luftpolsterfolie aus zwei aufeinanderliegen-
den Folienbahnen (282, 286; 292, 296) im Durchlaufbe-
trieb zu erzeugen. Des Weiteren betrifft die vorliegende
Erfindung ein Verfahren (300) zum Verpacken eines
Packguts (212) mit einer aus einer ersten Folie (214) und
einer zweiten Folie (216) erzeugten Umverpackung.



EP 3 715 266 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Folien-
verpackungsmaschine zum Verpacken eines Packguts
mit einer Umverpackung, die aus einer ersten Folie und
einer zweiten Folie erzeugt wird, wobei die Folienverpa-
ckungsmaschine eine Fördereinrichtung zum Fördern
des Packguts in einer Förderrichtung, eine Quertrenn-
schweißvorrichtung zum Verschweißen der Folien quer
zu der Förderrichtung, eine erste Folienzuführeinrich-
tung zum Zuführen der ersten Folie in die Quertrenn-
schweißvorrichtung, eine zweite Folienzuführeinrichtung
zum Zuführen der zweiten Folie in die Quertrenn-
schweißvorrichtung, eine erste und eine zweite
Längstrennschweißvorrichtung zum Verschweißen der
Folien parallel zu der Förderrichtung an zwei gegenüber-
liegenden Längsseiten aufweist. Des Weiteren betrifft die
vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Verpacken ei-
nes Packguts.
[0002] Folienverpackungsmaschinen zum Verpacken
eines Packguts mit einer Umverpackung, insbesondere
Folienverpackungsmaschinen, bei denen die Umverpa-
ckung aus zwei verschweißten Folien besteht, sind im
Stand der Technik allgemein bekannt.
[0003] Folienverpackungsmaschinen dienen dazu,
Packgüter in eine Folienumverpackung einzuhüllen. Bei
den Packgütern kann es sich um Konsumartikel wie bei-
spielsweise Bücher oder CDs handeln, aber auch um
Zeitschriften oder Textilien. Neben Banderoliermaschi-
nen wird bei den Folienverpackungsmaschinen zwi-
schen zwei verschiedenen Typen unterschieden. Zum
einen existieren sogenannte Serienpackmaschinen und
zum anderen sogenannte Formschultermaschinen.
[0004] Bei den Formschultermaschinen wird zunächst
aus einer Folienbahn mittels einer Formschulter ein Halb-
schlauch gelegt, in den das Packgut einfährt. Mittels ei-
ner Quertrennschweißvorrichtung, die quer zu einer
Transportrichtung des Packguts verläuft, wird der Halb-
schlauch vor und hinter dem Packgut verschweißt und
durchtrennt. Mittels einer Längstrennschweißvorrich-
tung wird die offene Seite des Halbschlauches ver-
schweißt und ein seitlicher Folienüberstand abgetrennt.
[0005] Bei den sog. Serienpackmaschinen werden ei-
ne obere und eine untere Folienbahn an das Packgut
herangefahren und ebenfalls mittels einer Quertrenn-
schweißvorrichtung und einer Längstrennschweißvor-
richtung verschweißt und die seitlichen Folienüberstän-
de abgetrennt. Bei den Serienpackmaschinen sind beide
Längsseiten der Folienbahnen miteinander zu ver-
schweißen und abzutrennen.
[0006] Während die Quertrennschweißvorrichtungen
in der Regel nach Art einer Stanze ausgebildet sind, d.
h. ein Oberstempel und ein Unterstempel werden zusam-
mengefahren und durchtrennen die zwischen den Stem-
peln befindlichen Folienbahnen, handelt es sich bei den
Längstrennschweißvorrichtungen um feststehende oder
rotierende Trennschwei-ßeinrichtungen, durch die die
Folienbahnen hindurchgefördert werden.

[0007] Beispielsweise zeigen die Druckschriften DE 10
2015 122 560 A1 und DE 10 2012 103 352 A1 derartige
Folienverpackungsmaschinen.
[0008] Als Folien für die Umverpackung können bei-
spielsweise Luftpolsterfolien verwendet werden. Unter
dem Begriff "Luftpolsterfolie" versteht man im Allgemei-
nen eine Folienanordnung die zur Polsterung, beispiels-
weise zur Polsterung von Verpackungsgüter, geeignet
ist. In der Regel bestehen derartige Luftpolsterfolien aus
mindestens zwei Folienschichten. Die Folienschichten
sind miteinander verbunden, insbesondere miteinander
verklebt oder verschweißt. Zwischen diesen Folien-
schichten sind Luftkammern bzw. Lufteinschlüsse ange-
ordnet, die die Polsterung ausbilden. Diese Luftkammern
können entweder als Noppen bzw. Blasen oder als Luft-
schläuche bzw. Luftkissen ausgebildet sein.
[0009] Unter anderem können Luftpolsterfolien in Fo-
lienverpackungsmaschinen dazu verwendet werden,
Folienumverpackungen für alle Arten von Verpackungs-
gütern zu erzeugen. Beispielsweise werden Datenträger
wie DVDs oder CDs regelmäßig in Folie verpackt vertrie-
ben. Aber auch Zeitungen mit Beilegern, Bücher, Ersatz-
teile oder alle Arten von in Supermärkten vertriebenen
Artikeln werden für gewöhnlich mit einer Folienumverpa-
ckung versehen. Die Verwendung von Luftpolsterfolien
bei derartigen Verpackungsgütern hat den Vorteil, dass
die Verpackungsgüter stoßunempfindlich verpackt wer-
den können. Dadurch kann ein sicherer Transport der
Verpackungsgüter gewährleistet werden.
[0010] Systeme und Verfahren zum Erzeugen solcher
Luftpolsterfolien sind im Stand der Technik allgemein be-
kannt.
[0011] Beispielsweise zeigt die Druckschrift EP 1 477
299 A1 ein Verfahren zur Herstellung einer Polypropylen-
Luftblasenfolie. Die Polypropylen-Luftblasenfolie um-
fasst eine erste und eine zweite Folienkomponente. Die
erste Folienkomponente wird mittels eines Formzylin-
ders unter Vakuum thermogeformt, um zylindrische oder
konische Vertiefungen zu erzeugen. Die zweite Folien-
komponente ist flach und wird auf die erste Folie mittels
eines Schweißzylinders aufgeschweißt.
[0012] Des Weiteren zeigt die Druckschrift DE 199 13
408 C2, dass bei einem Kunststoffschlauch zur Herstel-
lung gasgefüllter Füllkörper, mit zwei übereinanderlie-
genden Folien, die an einem ersten ihrer Längsränder
gasdicht miteinander verbunden sind, die Oberfolie und
die Unterfolie zur Ausbildung aufblasbarer Taschen in
Querrichtung durch mit Abstand zueinander angeordne-
te Paare gasdichter Schweißnähte miteinander ver-
schweißt sind, die sich von dem ersten Längsrand aus
bis zu einer vorgegebenen Entfernung von dem gegen-
überliegenden, zweiten Längsrand erstrecken. Die Ta-
schen weisen jeweils eine vom zweiten Längsrand aus
zugängliche Gas-Einfüllöffnung zwischen der Ober- und
der Unterfolie auf, und zwischen den Schweißnähten je-
des Schweißnahtpaares ist ein Zwischenraum vorhan-
den, in dem eine Perforationsnaht ausgebildet ist, die
sich vom ersten bis zum zweiten Längsrand erstreckt.
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Es wird auch ein Verfahren zur Herstellung gasgefüllter
Füllkörper unter Verwendung solcher Kunststoffschläu-
che und eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfah-
rens vorgeschlagen.
[0013] Die bekannten Systeme und Verfahren zum Er-
zeugen von Luftpolsterfolien lassen noch Raum für Ver-
besserungen. Insbesondere werden bei den bekannten
Systeme und Verfahren die Luftpolsterfolien oder zumin-
dest Teile der Luftpolsterfolie im Voraus erzeugt, so dass
bekannte Folienverpackungsmaschinen lediglich Luft-
polsterfolien zum Verschweißen verwenden können, die-
se aber nicht im Durchlaufbetrieb herstellen.
[0014] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine verbesserte Vorrichtung, ein verbessertes
System und ein verbessertes Verfahren zum Erzeugen
einer Luftpolsterfolie vorzusehen, wobei die Luftpolster-
folie im Durchlaufbetrieb erzeugt werden kann.
[0015] Des Weiteren ist eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine verbesserte Vorrichtung, ein verbesser-
tes System und ein verbessertes Verfahren zum Erzeu-
gen einer Luftpolsterfolie vorzusehen, welche einfacher
und kompakter ausgestaltet sind.
[0016] Des Weiteren ist eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine verbesserte Folienverpackungsmaschi-
ne und ein verbessertes Verfahren zum Verpacken eines
Packguts vorzusehen, welche einfacher und kompakter
ausgestaltet sind.
[0017] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird Folienverpackungsmaschine zum Verpa-
cken eines Packguts mit einer Umverpackung vorge-
schlagen. Die Umverpackung wird aus einer ersten Folie
und einer zweiten Folie erzeugt. Die Folienverpackungs-
maschine weist eine Fördereinrichtung zum Fördern des
Packguts in einer Förderrichtung, eine Quertrenn-
schweißvorrichtung zum Verschweißen der Folien quer
zu der Förderrichtung, eine erste Folienzuführeinrich-
tung zum Zuführen der ersten Folie in die Quertrenn-
schweißvorrichtung, eine zweite Folienzuführeinrichtung
zum Zuführen der zweiten Folie in die Quertrenn-
schweißvorrichtung, und eine erste und eine zweite
Längstrennschweißvorrichtung zum Verschweißen der
Folien parallel zu der Förderrichtung an zwei gegenüber-
liegenden Längsseiten auf. Die erste und/oder die zweite
Folienzuführeinrichtung weisen jeweils ein Luftpolsterfo-
lienerzeugungssystem zum Erzeugen der jeweiligen ers-
ten und/oder zweiten Folie als eine Luftpolsterfolie auf,
wobei jedes Luftpolsterfolienerzeugungssystem eine
Schweißrolleneinrichtung aufweist, die dazu ausgebildet
ist, die Luftpolsterfolie aus zwei aufeinanderliegenden
Folienbahnen im Durchlaufbetrieb zu erzeugen. In einer
bevorzugten Ausgestaltung ist die Schweißrolleneinrich-
tung entsprechend dem dritten oder vierten Aspekt der
vorliegenden Erfindung ausgestaltet. In einer weiteren
bevorzugten Ausgestaltung ist das Luftpolsterfoliener-
zeugungssystem entsprechend dem System nach dem
fünften Aspekt der vorliegenden Erfindung ausgestaltet.
[0018] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird Verfahren zum Verpacken eines Pack-

guts mit einer aus einer ersten Folie und einer zweiten
Folie erzeugten Umverpackung vorgeschlagen. Das
Packgut wird mittels einer Fördereinrichtung in einer För-
derrichtung gefördert. Das Verfahren weist die folgenden
Schritte auf:

- Erzeugen der ersten Folie als Luftpolsterfolie aus
zwei aufeinanderliegenden Folienbahnen im Durch-
laufbetrieb mittels einer Schweißrolleneinrichtung
eines ersten Luftpolsterfolienerzeugungssystem;

- Zuführen der ersten Folie in eine
Quertrennschweißvorrichtung mittels einer ersten
Folienzuführeinrichtung und Zuführen der zweiten
Folie mittels einer zweiten Folienzuführeinrichtung
in die Quertrennschweißvorrichtung, wobei die erste
Folienzuführeinrichtung das erste Luftpolsterfoli-
enerzeugungssystem aufweist;

- Quertrennschweißen der ersten und zweiten Folie
quer zu der Förderrichtung mittels der Quertrenn-
schweißvorrichtung;

- Längstrennschweißen der ersten und zweiten Folie
parallel zu der Förderrichtung an zwei gegenüber-
liegenden Längsseiten mittels einer ersten und einer
zweiten Längstrennschweißvorrichtung.

[0019] In einer bevorzugten Ausgestaltung des Ver-
fahrens wird in dem Schritt des Erzeugens die Luftpols-
terfolie entsprechend dem Verfahren zum Erzeugen ei-
ner Luftpolsterfolie nach dem sechsten Aspekt der Erfin-
dung erzeugt.
[0020] Erfindungsgemäß wird das Packgut mit einer
Umverpackung verpackt. Die Umverpackung wird aus
der ersten Folie und der zweiten Folie erzeugt. Die erste
Folie ist beispielsweise eine obere Folie bzw. Oberfolie.
Die zweite Folie ist beispielsweise eine untere Folie bzw.
Unterfolie. Das Packgut wird zwischen der ersten und
der zweiten Folie angeordnet. Die erste und die zweite
Folie sind somit auf gegenüberliegenden Seiten des
Packguts angeordnet. Die erste und die zweite Folie wer-
den auf den Querseiten mittels der
Quertrennschweißvorrichtung und auf den Längsseiten
mittels der beiden Längstrennschweißvorrichtungen mit-
einander verschweißt, um die Umverpackung zu erzeu-
gen. Das Packgut wird während des Verpackens mittels
der Fördereinrichtung in der Förderrichtung gefördert.
Die Richtungsangaben "quer" bzw. "längs" sind bezüg-
lich der Förderrichtung zu verstehen.
[0021] Die beiden Folien, die zu Erzeugung der Um-
verpackung verwendet werden, werden mittels der je-
weiligen Folienzuführeinrichtung in die Quertrenn-
schweißvorrichtung zugeführt. Mindestens eine der bei-
den Folienzuführeinrichtungen ist dabei derart ausgebil-
det, dass sie im Durchlaufbetrieb die entsprechende Fo-
lie als Luftpolsterfolie erzeugt. Dazu weist diese Folien-
zuführeinrichtung ein Luftpolsterfolienerzeugungssys-
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tem mit einer Schweißrolleneinrichtung auf. Das Luft-
polsterfolienerzeugungssystem erzeugt mittels der
Schweißrolleneinrichtung die Luftpolsterfolie aus zwei
aufeinanderliegenden Folienbahnen im Durchlaufbe-
trieb.
[0022] In anderen Worten wird die Luftpolsterfolie in
der Folienverpackungsmaschine mittels des Luftpolster-
folienerzeugungssystems aus zwei Folienbahnen im
Durchlaufbetrieb erzeugt und wird anschließend direkt
im Verpackungsprozess, in dem das Packgut in der Um-
verpackung verpackt wird, zugeführt. Auf diese Weise
ist es somit möglich, in einer Folienverpackungsmaschi-
ne aus zwei herkömmlichen Folienbahnen eine Luftpols-
terfolie im Durchlaufbetrieb zu erzeugen und direkt zum
verpacken eines Packguts zu verwenden. Dadurch wird
eine Folienverpackungsmaschine bzw. ein Verfahren
zum Verpacken eines Packguts mit einer Umverpackung
in kompakter und einfacher Art und Weise bereitgestellt.
[0023] Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird eine Schweißrolleneinrichtung zum Er-
zeugen einer Luftpolsterfolie aus zwei aufeinanderlie-
genden Folienbahnen im Durchlaufbetrieb vorgeschla-
gen, wobei die Schweißrolleneinrichtung eine Innenwel-
le, eine um die Innenwelle angeordnete Außenwelle und
eine Heizeinrichtung zum Beheizen der Innenwelle auf-
weist, wobei die Außenwelle und die Innenwelle eine ge-
meinsame Längsachse aufweisen, wobei sich die Längs-
achse in einer Längsrichtung erstreckt, wobei die Innen-
welle feststehend angeordnet ist, wobei die Außenwelle
um die Längsachse in einer Drehrichtung drehbar gela-
gert ist, wobei die Außenwelle eine Mehrzahl von äuße-
ren Stegen aufweist, die sich bezüglich der Längsachse
in einer radialen Richtung nach außen hin erstrecken,
wobei die äußeren Stege in der Längsrichtung vonein-
ander beabstandet sind, wobei die Außenwelle zwischen
jeweils zwei benachbarten, äußeren Stegen jeweils eine
äußere Aussparung aufweist, und wobei die Innenwelle
derart ausgebildet ist, dass ein Wärmetransfer zwischen
der Innenwelle und der Außenwelle in einem Bereich der
äußeren Stege größer ist als in einem Bereich der äuße-
ren Aussparungen.
[0024] Gemäß einem vierten Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird eine Schweißrolleneinrichtung zum Er-
zeugen einer Luftpolsterfolie aus zwei aufeinanderlie-
genden Folienbahnen im Durchlaufbetrieb vorgeschla-
gen, wobei die Schweißrolleneinrichtung eine Innenwel-
le, eine um die Innenwelle angeordnete Außenwelle und
eine Heizeinrichtung zum Beheizen der Innenwelle auf-
weist, wobei die Außenwelle und die Innenwelle eine ge-
meinsame Längsachse aufweisen, wobei sich die Längs-
achse in einer Längsrichtung erstreckt, wobei die Innen-
welle feststehend angeordnet ist, wobei die Außenwelle
um die Längsachse in einer Drehrichtung drehbar gela-
gert ist, wobei die Außenwelle eine Mehrzahl von äuße-
ren Stegen aufweist, die sich bezüglich der Längsachse
in einer radialen Richtung nach außen hin erstrecken,
wobei die äußeren Stege in der Längsrichtung vonein-
ander beabstandet sind, wobei die Außenwelle zwischen

jeweils zwei benachbarten, äußeren Stegen jeweils eine
äußere Aussparung aufweist, wobei ein Abstand zwi-
schen der Innenwelle und der Außenwelle in dem Be-
reich der äußeren Stege kleiner ist als in dem Bereich
der äußeren Aussparungen, wobei ein Abstand zwi-
schen der Innenwelle und der Außenwelle in dem Be-
reich der äußeren Stege kleiner ist als 0,5 mm ist, und
wobei der Abstand zwischen der Innenwelle und der Au-
ßenwelle in dem Bereich der äußeren Aussparungen
größer ist als 0,5 mm.
[0025] Gemäß einem fünften Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird ein System zum Erzeugen einer Luftpols-
terfolie aus zwei aufeinanderliegenden Folienbahnen im
Durchlaufbetrieb vorgeschlagen, in dem die beiden Fo-
lienbahnen in einer Transportrichtung bewegt werden,
wobei das System eine Schweißrolleneinrichtung gemäß
dem dritten oder vierten Aspekt der Erfindung und eine
Düseneinrichtung zum Erzeugen eines Luftstroms zwi-
schen den Folienbahnen in der Transportrichtung auf-
weist, wobei die Längsachse senkrecht zu der Transpor-
trichtung angeordnet ist, und wobei die Düseneinrichtung
zwischen den Folienbahnen angeordnet ist.
[0026] Gemäß einem sechsten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Verfahren zum Erzeugen einer
Luftpolsterfolie aus zwei aufeinanderliegenden Folien-
bahnen im Durchlaufbetrieb vorgeschlagen, in dem die
beiden Folienbahnen in einer Transportrichtung bewegt
werden, wobei das Verfahren die folgenden Schritte auf-
weist:

- Anordnen zweier Schweißrolleneinrichtungen auf
zwei gegenüberliegenden Seiten der Folienbahnen,
so dass die Folienbahnen zwischen den
Schweißrolleneinrichtungen hindurchlaufen, wobei
jede Schweißrolleneinrichtung eine Innenwelle, eine
um die Innenwelle angeordnete Außenwelle und ei-
ne Heizeinrichtung zum Beheizen der Innenwelle
aufweist, wobei die Außenwelle und die Innenwelle
eine gemeinsame Längsachse aufweisen, wobei
sich die Längsachse in einer Längsrichtung er-
streckt, wobei die Innenwelle feststehend angeord-
net ist, wobei die Außenwelle um die Längsachse in
einer Drehrichtung drehbar gelagert ist, wobei die
Außenwelle eine Mehrzahl von äußeren Stegen auf-
weist, die sich bezüglich der Längsachse in einer
radialen Richtung nach außen hin erstrecken, wobei
die äußeren Stege in der Längsrichtung voneinander
beabstandet sind, wobei die Außenwelle zwischen
jeweils zwei benachbarten, äußeren Stegen jeweils
eine äußere Aussparung aufweist, und wobei die In-
nenwelle derart ausgebildet ist, dass ein Wärme-
transfer zwischen der Innenwelle und der Außenwel-
le in einem Bereich der äußeren Stege größer ist als
in einem Bereich der äußeren Aussparungen, wobei
die Längsachsen der beiden Innenwellen der
Schweißrolleneinrichtungen parallel zueinander und
senkrecht zu der Transportrichtung angeordnet sind,
wobei die äußeren Stege der Schweißrolleneinrich-
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tungen in der Längsrichtung korrespondierend zu-
einander angeordnet sind, so dass je zwei äußeren
Stege und je zwei äußere Aussparungen gegenü-
berliegend zueinander angeordnet sind;

- Anordnen einer Düseneinrichtung zwischen den Fo-
lienbahnen, insbesondere wobei die Düseneinrich-
tung eine Mehrzahl von Düsen aufweist und die Dü-
sen entlang der Längsrichtung angeordnet werden,
so dass jeweils eine Düse in der Transportrichtung
korrespondierend, insbesondere fluchtend, mit je
zwei gegenüberliegenden äußeren Aussparungen
der Schweißrolleneinrichtungen angeordnet ist;

- Erzeugen eines Luftstroms mittels der Düseneinrich-
tung zwischen den Folienbahnen in der Transport-
richtung; und

- Verschweißen der Folienbahnen mittels der
Schweißrolleneinrichtungen nur in dem Bereich der
äußeren Stege, um die Luftpolsterfolie aus den Fo-
lienbahnen zu erzeugen.

[0027] Mittels der erfindungsgemäßen Schweißrollen-
einrichtungen kann eine Luftpolsterfolie aus zwei aufein-
anderliegenden Folienbahnen, allgemein als Oberfolie
und Unterfolie bezeichnet, im Durchlaufbetrieb erzeugt
werden. Der Begriff "Durchlaufbetrieb" ist dahingehend
zu verstehen, dass die Luftpolsterfolie fortlaufend, ins-
besondere in einem zumindest teilweise kontinuierlichen
Betrieb, erzeugt werden. In anderen Worten werden die
zwei aufeinanderliegenden Folienbahnen im Betrieb fort-
laufend an der Schweißrolleneinrichtung vorbeigeführt,
um die Luftpolsterfolie zu erzeugen.
[0028] Zum Erzeugen der Luftpolsterfolie ist die
Schweißrolleneinrichtung dazu ausgebildet, mittels ei-
nes Wärmetransfers auf eine der Folienbahnen die zwei
aufeinanderliegenden Folienbahnen miteinander zu ver-
schweißen. Dazu weist die Schweißrolleneinrichtung die
Innenwelle, die Außenwelle und die Heizeinrichtung auf.
Die zum Verschweißen benötigte Wärme wird von der
Heizeinrichtung auf die Innenwelle und von der Innen-
welle auf die Außenwelle übertragen. Die Heizeinrich-
tung kann beispielsweise eine Heizpatrone sein, die vor-
zugsweise in der Innenwelle angeordnet ist. Vorzugswei-
se kann die Innenwelle hohl ausgebildet sein, wobei sich
die Heizpatronen zumindest teilweise durch die hohle
Innenwelle hindurch erstreckt. Die Heizeinrichtung ist
vorzugsweise dazu eingerichtet, die Innenwelle zumin-
dest in einem Bereich bezüglich der Längsrichtung zu
beheizen, der korrespondierend zu den äußeren Stegen
der Außenwelle angeordnet ist.
[0029] Die zwei aufeinanderliegenden Folienbahnen
werden fortlaufend an der Außenwelle vorbeigeführt und
kommen im Betrieb in Kontakt mit der Außenwelle. Die
Außenwelle ist derart ausgebildet, dass sie die beiden
Folienbahnen nur in dem Bereich der äußeren Stege mit-
einander verschweißt. In anderen Worten ist die

Schweißrolleneinrichtung dazu eingerichtet, mittels der
äußeren Stege fortlaufende Schweißnähte in der Durch-
laufrichtung der Folienbahnen, sprich der Transportrich-
tung der Folienbahnen, zu erzeugen. In dem Bereich der
äußeren Aussparungen werden die aufeinanderliegen-
den Folienbahnen jedoch nicht miteinander verschweißt.
Dadurch entsteht im Bereich jeder äußeren Aussparung
jeweils eine fortlaufende Luftkammer bzw. ein fortlaufen-
der Folienschlauch, wobei die Anzahl der fortlaufenden
Folienschläuche der Anzahl der äußeren Aussparungen
entspricht.
[0030] Die äußeren Stege und äußeren Aussparungen
sind vorzugsweise ringförmig ausgebildet und erstre-
cken sich entlang der Drehrichtung um die Längsachse.
Insbesondere können die äußeren Stege und äußeren
Aussparungen bezüglich der Längsachse rotationssym-
metrisch ausgebildet sein.
[0031] Zum Ausbilden bzw. Formen der Folienschläu-
che ist vorzugsweise die Düseneinrichtung vorgesehen.
Die Düseneinrichtung erzeugt einen kontinuierlichen
Luftstrom zwischen den Folienbahnen in der Transport-
richtung. In anderen Worten bläst die Düseneinrichtung
Luft in die Folienschläuche ein, um diese im Betrieb mit
Luft zu füllen, wodurch die beiden Folienbahnen im Be-
trieb in dem Bereichen zwischen den erzeugten
Schweißnähten voneinander beabstandet werden. Dazu
kann beispielsweise die Düseneinrichtung eine Mehrzahl
von Düsen aufweisen, die entlang der Längsrichtung an-
geordnet, so dass jeweils eine Düse in der Transport-
richtung korrespondierend, insbesondere fluchtend, mit
jeweils einer äußeren Aussparung der Schweißrollenein-
richtung angeordnet ist. Dadurch ist jede Düse auch
fluchtend mit jeweils einem Folienschlauch angeordnet,
so dass jede Düse Luft in den entsprechenden Folien-
schlauch einbläst.
[0032] Im Betrieb zum Erzeugen der Luftpolsterfolie
erstreckt sich somit die der Schweißrolleneinrichtung zu-
gewandte Folienbahn in die Aussparungen hinein, da die
Folienbahnen im Bereich zwischen den Schweißnähten,
also entsprechend auch in dem Bereich der äußeren
Aussparungen, voneinander beabstandet werden. Um
nun zu vermeiden, dass die der Schweißrolleneinrich-
tung zugewandte Folienbahnen, die sich die Aussparung
hinein erstreckt, am Boden der Aussparungen anhaftet,
insbesondere angeklebt, ist die Innenwelle derart aus-
gebildet, dass ein Wärmetransfer zwischen der Innen-
welle und der Außenwelle in einem Bereich der äußeren
Stege größer ist als in einem Bereich der äußeren Aus-
sparungen. Dies wird beispielsweise dadurch erreicht,
dass ein Abstand der Innenwelle zu der Außenwelle in
dem Bereich der äußeren Stege kleiner ist als in einem
Bereich der äußeren Aussparungen. In anderen Worten
wird dadurch erreicht, dass die Außenwelle im Bereich
der äußeren Stege wärmer ist als im Bereich der äußeren
Aussparungen, insbesondere wärmer als am Boden der
äußeren Aussparungen.
[0033] Mittels der erfindungsgemäßen Schweißrollen-
einrichtung kann somit eine Luftpolsterfolie mit fortlau-
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fenden Folienschläuchen, die nebeneinander angeord-
net sind, im Durchlaufbetrieb erzeugt werden.
[0034] Als Material für die Folienbahnen kann jedes
Folienmaterial verwendet werden, dass sich zum Ver-
schweißen von Folienbahnen eignet. Es ist somit also
nicht erforderlich, dass ein spezielles, beispielsweise ein
thermoplastisch verformbares, Folienmaterial verwen-
det werden muss.
[0035] Des Weiteren ist der erfindungsgemäße Aufbau
einfacher und kompakter, insbesondere platzsparende,
als bekannte Vorrichtungen zum Erzeugen von Luftpols-
terfolie, die beispielsweise Folienschläuche quer zu der
Durchlaufrichtung bzw. Transportrichtung der Folien-
bahnen erzeugen.
[0036] Die eingangs gestellte Aufgabe wird somit voll-
umfänglich gelöst.
[0037] In einer ersten Ausgestaltung der vorliegenden
Erfindung kann vorgesehen sein, dass jede ein Luftpols-
terfolienerzeugungssystem aufweisende Folienzuführ-
einrichtung des Weiteren jeweils zwei Folienbahnzufüh-
rungen zum Zuführen der Folienbahnen in das jeweilige
Luftpolsterfolienerzeugungssystem aufweist.
[0038] Die Folienbahnen zu Führungen können bei-
spielsweise als Rollen ausgebildet sein auf denen die
Folienbahnen aufgewickelt sind. Zum zuführen werden
die Folienbahnen von den entsprechenden Rollen abge-
wickelt.
[0039] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Folien-
bahnen jedes Luftpolsterfolienerzeugungssystems je-
weils in einer Transportrichtung bewegt werden, wobei
jedes Luftpolsterfolienerzeugungssystem mittels der
entsprechenden Schweißrolleneinrichtung dazu ausge-
bildet ist, die aufeinanderliegenden Folienbahnen mitein-
ander zu verschweißen, so dass in der Transportrichtung
verlaufende Luftschläuche erzeugt werden, die die Luft-
polsterfolie ausbilden.
[0040] Die Transportrichtung der Folienbahnen ent-
spricht der Bewegungsrichtung der Folienbahnen. Die
Transportrichtung der Folienbahnen entspricht damit
auch der Bewegungsrichtung der Luftpolsterfolie. Die
Schweißrolleneinrichtung erzeugt Luftschläuche die pa-
rallel zueinander angeordnet sind und in der Transport-
richtung verlaufen. Im Bereich der
Quertrennschweißvorrichtung und der Längstrenn-
schweißeinrichtungen entspricht die Transportrichtung
der Förderrichtung der Folienverpackungsmaschine.
Folglich verlaufen die erzeugten Luftschläuche während
des Quertrennschweißens und des Längstrennschwei-
ßens in der Förderrichtung. Die Luftschläuche erstrecken
sich somit bezüglich der Förderrichtung des Packguts in
einer Längsrichtung.
[0041] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Quer-
trennschweißvorrichtung dazu ausgebildet ist, durch das
Verschweißen der Folien quer zu der Förderrichtung die
Luftschläuche der jeweiligen Luftpolsterfolie in der
Transportrichtung zu verschließen.

[0042] Da sich die Luftschläuche, wie zuvor beschrie-
ben, in der Transportrichtung und somit auch zumindest
in dem Bereich der Quertrennschweißvorrichtung und
der Längstrennschweißvorrichtungen in der Förderrich-
tung erstrecken bzw. verlaufen, werden die Luftschläu-
che durch die Quertrennschweißvorrichtung, die die Fo-
lien quer zu der Förderrichtung miteinander verschweißt,
durch dieses verschweißen ebenfalls verschlossen. Auf
diese Weise werden für die entsprechenden um Verpa-
ckungen des Packguts verschlossene Luftschläuche aus
jeder Luftpolsterfolie gebildet, die sich in der Förderrich-
tung von am ersten Ende zu einem zweiten Ende der
Umverpackung, insbesondere von einem ersten zu ei-
nem zweiten Längsende der Umverpackung, erstrecken.
[0043] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass jede
Schweißrolleneinrichtung jedes Luftpolsterfolienerzeu-
gungssystems eine Innenwelle, eine um die Innenwelle
angeordnete Außenwelle und eine Heizeinrichtung zum
Beheizen der Innenwelle aufweist, wobei die Außenwelle
und die Innenwelle eine gemeinsame Längsachse auf-
weisen, wobei sich die Längsachse in einer Längsrich-
tung erstreckt, wobei die Innenwelle feststehend ange-
ordnet ist, wobei die Außenwelle um die Längsachse in
einer Drehrichtung drehbar gelagert ist, wobei die Au-
ßenwelle eine Mehrzahl von äußeren Stegen aufweist,
die sich bezüglich der Längsachse in einer radialen Rich-
tung nach außen hin erstrecken, wobei die äußeren Ste-
ge in der Längsrichtung voneinander beabstandet sind,
wobei die Außenwelle zwischen jeweils zwei benachbar-
ten, äußeren Stegen jeweils eine äußere Aussparung
aufweist.
[0044] Auf diese Weise werden die Folienbahnen le-
diglich in dem Bereich der äußeren Stege miteinander
verschweißt. Dadurch entstehen in der Transportrich-
tung Schweißnähte in den Bereichen der Folienbahnen,
in denen die Folienbahnen an den Stegen vorbeigeführt
werden bzw. in Anlage an den Stegen kommen, da nur
in diesen Bereichen ein ausreichend großer Wärme
Transfer zu den Folienbahnen durchgeführt wird, der
zum Verschweißen der beiden Folienbahnen führt. Hier-
durch werden insbesondere Luftschläuche erzeugt, die
sich, wie zuvor bereits beschrieben, in der Transportrich-
tung erstrecken bzw. verlaufen. In anderen Worten wer-
den im Durchlaufbetrieb, in dem die Folienbahnen fort-
laufend an der Schweißrolleneinrichtung vorbeigeführt
werden, fortlaufende Schweißnähte in der Transportrich-
tung erzeugt, die zur Ausbildung der Luftschläuche füh-
ren. Die Luftpolsterfolie wird durch die Luftschläuche
ausgebildet.
[0045] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Folien-
bahnen jedes Luftpolsterfolienerzeugungssystems je-
weils in einer Transportrichtung bewegt werden, wobei
jedes Luftpolsterfolienerzeugungssystem jeweils zwei
Schweißrolleneinrichtungen aufweist, wobei die
Schweißrolleneinrichtungen auf gegenüberliegenden
Seiten der entsprechenden Folienbahnen angeordnet
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sind, so dass die Folienbahnen zwischen den
Schweißrolleneinrichtungen in der Transportrichtung
hindurchlaufen, wobei die Längsachsen der beiden In-
nenwellen der Schweißrolleneinrichtungen parallel zu-
einander und senkrecht zu der Transportrichtung ange-
ordnet sind, wobei jeweils zwei äußere Stege der
Schweißrolleneinrichtungen gegenüberliegend zueinan-
der angeordnet sind, insbesondere so dass sie die Foli-
enbahnen zwischen sich verschweißen.
[0046] Durch die Verwendung von zwei Schweißrol-
leneinrichtungen wird ein gleichmäßiger Wärmeübertrag
von beiden Seiten der Folienbahnen ermöglicht. Die
Qualität der Schweißnähte wird somit verbessert. Des
Weiteren können sich in dieser Ausgestaltung die Foli-
enschläuche der Luftpolsterfolie sowohl in die äußeren
Aussparungen der ersten Schweißrolleneinrichtung als
auch in die äußeren Aussparungen der zweiten
Schweißrolleneinrichtung erstrecken.
[0047] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Folien-
bahnen jedes Luftpolsterfolienerzeugungssystems je-
weils in einer Transportrichtung bewegt werden, wobei
jedes Luftpolsterfolienerzeugungssystems des Weiteren
eine Düseneinrichtung zum Erzeugen eines Luftstroms
zwischen den Folienbahnen in der Transportrichtung
aufweist, und wobei die Düseneinrichtung zwischen den
Folienbahnen angeordnet ist.
[0048] Die Düseneinrichtung erzeugt daher einen kon-
tinuierlichen Luftstrom zwischen den Folienbahnen in der
Transportrichtung. In anderen Worten bläst die Düsen-
einrichtung Luft in die Folienschläuche ein, um diese im
Betrieb mit Luft zu füllen, wodurch die beiden Folienbah-
nen im Betrieb in dem Bereichen zwischen den erzeug-
ten Schweißnähten voneinander beabstandet werden.
Dazu kann beispielsweise die Düseneinrichtung eine
Mehrzahl von Düsen aufweisen, die entlang der Längs-
richtung angeordnet, so dass jeweils eine Düse in der
Transportrichtung korrespondierend, insbesondere
fluchtend, mit jeweils einer äußeren Aussparung der
Schweißrolleneinrichtung angeordnet ist. Dadurch ist je-
de Düse auch fluchtend mit jeweils einem Folienschlauch
angeordnet, so dass jede Düse Luft in den entsprechen-
den Folienschlauch einbläst.
[0049] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Düsen-
einrichtung eine Mehrzahl von Düsen aufweist, wobei die
Düsen in der Längsrichtung derart angeordnet sind, dass
jeweils eine Düse in der Transportrichtung korrespondie-
rend, insbesondere fluchtend, mit jeweils einer äußeren
Aussparung der Schweißrolleneinrichtung angeordnet
ist, insbesondere wobei sich jede Düse im Betrieb zu-
mindest teilweise in die entsprechende Aussparung hi-
nein oder durch die entsprechende Aussparung hindurch
erstreckt.
[0050] In anderen Worten sind die Düsen somit entlang
der Längsrichtung derart angeordnet bzw. verteilt, dass
jeweils eine Düse in der Transportrichtung fluchtend mit
jeweils einer äußeren Aussparung der Schweißrollenein-

richtung angeordnet ist. In anderen Worten bläst jede
Düse Luft in Richtung der entsprechend fluchtenden Aus-
sparung. Dadurch ist jede Düse auch fluchtend mit je-
weils einem entsprechenden Folienschlauch angeord-
net, der in den Aussparungen erzeugt wird, so dass jede
Düse Luft in den entsprechenden Folienschlauch ein-
bläst.
[0051] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die zweite
Folienzuführeinrichtung ein zweites Luftpolsterfoliener-
zeugungssystem aufweist, wobei der Schritts des Erzeu-
gens des Weiteren aufweist, dass die zweite Folie als
Luftpolsterfolie aus zwei aufeinanderliegenden Folien-
bahnen im Durchlaufbetrieb mittels einer Schweißrollen-
einrichtung des zweiten Luftpolsterfolienerzeugungssys-
tem erzeugt wird.
[0052] Dadurch sind beide Folien, aus denen die Um-
verpackung erzeugt wird, als Luftpolsterfolie ausgebil-
det. Auf diese Weise wird erreicht, dass das Packgut auf
allen Seiten gepolstert ist, da die Umverpackung nur aus
Luftpolsterfolien gebildet wird, welche das Packgut kom-
plett umschließen.
[0053] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Folien-
bahnen jedes Luftpolsterfolienerzeugungssystems mit-
tels zweier Folienbahnzuführungen des entsprechenden
Luftpolsterfolienerzeugungssystems der Schweißrollen-
einrichtung des entsprechenden Luftpolsterfolienerzeu-
gungssystems zugeführt werden.
[0054] Die Folienbahnen zu Führungen können bei-
spielsweise als Rollen ausgebildet sein auf denen die
Folienbahnen aufgewickelt sind. Zum zuführen werden
die Folienbahnen von den entsprechenden Rollen abge-
wickelt.
[0055] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Folien-
bahnen jedes Luftpolsterfolienerzeugungssystems je-
weils in einer Transportrichtung bewegt werden, wobei
in dem Schritt des Erzeugens die aufeinanderliegenden
Folienbahnen mittels der entsprechenden Schweißrol-
leneinrichtung des jeweiligen Luftpolsterfolienerzeu-
gungssystems miteinander verschweißt werden, so dass
in der Transportrichtung verlaufende Luftschläuche er-
zeugt werden, die die Luftpolsterfolie ausbilden.
[0056] Die Transportrichtung der Folienbahnen ent-
spricht der Bewegungsrichtung der Folienbahnen. Die
Transportrichtung der Folienbahnen entspricht damit
auch der Bewegungsrichtung der Luftpolsterfolie. Die
Schweißrolleneinrichtung erzeugt Luftschläuche die pa-
rallel zueinander angeordnet sind und in der Transport-
richtung verlaufen. Im Bereich der
Quertrennschweißvorrichtung und der Längstrenn-
schweißeinrichtungen entspricht die Transportrichtung
der Förderrichtung der Folienverpackungsmaschine.
Folglich verlaufen die erzeugten Luftschläuche während
des Quertrennschweißens und des Längstrennschwei-
ßens in der Förderrichtung. Die Luftschläuche erstrecken
sich somit bezüglich der Förderrichtung des Packguts in
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einer Längsrichtung.
[0057] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass in dem Schritt
des Quertrennschweißens durch das Verschweißen der
Folien quer zu der Förderrichtung mittels der Quertrenn-
schweißvorrichtung die Luftschläuche der jeweiligen
Luftpolsterfolie in der Transportrichtung verschlossen
werden.
[0058] Da sich die Luftschläuche, wie zuvor beschrie-
ben, in der Transportrichtung und somit auch zumindest
in dem Bereich der Quertrennschweißvorrichtung und
der Längstrennschweißvorrichtungen in der Förderrich-
tung erstrecken bzw. verlaufen, werden die Luftschläu-
che durch die Quertrennschweißvorrichtung, die die Fo-
lien quer zu der Förderrichtung miteinander verschweißt,
durch dieses verschweißen ebenfalls verschlossen. Auf
diese Weise werden für die entsprechenden um Verpa-
ckungen des Packguts verschlossene Luftschläuche aus
jeder Luftpolsterfolie gebildet, die sich in der Förderrich-
tung von am ersten Ende zu einem zweiten Ende der
Umverpackung, insbesondere von einem ersten zu ei-
nem zweiten Längsende der Umverpackung, erstrecken.
[0059] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die erste Folie
eine obere Folie ist und die zweite Folie eine untere Folie
ist.
[0060] In einer Betriebsposition der Folienverpa-
ckungsmaschine ist die Förderrichtung in einer horizon-
talen Ebene im Raum angeordnet. Eine vertikale Rich-
tung ist senkrecht zu der horizontalen Richtung angeord-
net. Die Raumorientierungen "oben" und "unten" sind bz-
gl. der vertikalen Richtung in Hinblick auf die horizontale
Ebene zu verstehen. Vorzugsweise ist zumindest die
obere Folie als Luftpolsterfolie ausgebildet, wobei dem-
entsprechend die erste Folienzuführeinrichtung ein Luft-
polsterfolienerzeugungssystem aufweist. Insbesondere
sind sowohl die obere als auch die untere Folie als Luft-
polsterfolie ausgebildet, wobei jede Folienzuführeinrich-
tung jeweils ein Luftpolsterfolienerzeugungssystem auf-
weist.
[0061] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass ein radialer
Abstand zwischen der Innenwelle und der Außenwelle
in dem Bereich der äußeren Stege kleiner ist als in dem
Bereich der äußeren Aussparungen.
[0062] Dadurch wird erreicht, dass der Wärmetransfer
zwischen der Innenwelle und der Außenwelle in einem
Bereich der äußeren Stege größer ist als in einem Be-
reich der äußeren Aussparungen. In anderen Worten,
sind das Außenprofil der Innenwelle und das Innenprofil
der Außenwelle derart ausgebildet, um den bestimmten
radialen Abstand zu erzeugen.
[0063] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Innenwel-
le eine Mehrzahl von inneren Stegen aufweist, die sich
bezüglich der Längsachse in der radialen Richtung in
Richtung der Außenwelle hin erstrecken, wobei die in-
neren Stege in der Längsrichtung voneinander beab-

standet sind, und wobei die inneren Stege in der Längs-
richtung derart angeordnet sind, dass jeweils ein innerer
Steg korrespondierend, insbesondere radial fluchtend,
zu jeweils einem äußeren Steg angeordnet ist.
[0064] Auf diese Weise wird ein einfacher Wärme-
transfer von den inneren Stegen auf die äußeren Stege
ermöglicht.
[0065] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Innenwel-
le zwischen jeweils zwei benachbarten, inneren Stegen
jeweils eine innere Aussparung aufweist, wobei ein ra-
dialer Abstand der inneren Stege zu der Außenwelle klei-
ner ist als ein radialer Abstand der inneren Aussparun-
gen, insbesondere eines Bodens der inneren Ausspa-
rungen, zu der Außenwelle.
[0066] Auf diese Weise ist die Innenwelle derart aus-
gestaltet, dass auch der radiale Abstand zwischen der
Innenwelle und der Außenwelle in dem Bereich der äu-
ßeren Stege kleiner ist als in dem Bereich der äußeren
Aussparungen, so dass der Wärmetransfer zwischen der
Innenwelle und der Außenwelle in einem Bereich der äu-
ßeren Stege größer ist als in einem Bereich der äußeren
Aussparungen.
[0067] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass der radialer
Abstand der inneren Stege zu der Außenwelle kleiner ist
als 0,5 mm, wobei der radiale Abstand vorzugsweise 0,05
mm bis 0,5 mm, insbesondere 0,1 mm beträgt.
[0068] Auf diese Weise wird ein Abstand zwischen den
inneren Stegen und der Außenwelle erreicht, der einen
hohen Wärmetransfer ermöglicht.
[0069] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass der radialer
Abstand der inneren Aussparungen, insbesondere eines
Bodens der inneren Aussparungen, zu der Außenwelle
größer ist als 0,5 mm, vorzugsweise 0,5 mm bis 1 cm,
insbesondere 3 mm.
[0070] Auf diese Weise wird ein Abstand zwischen den
inneren Aussparungen, insbesondere einem Boden der
inneren Aussparungen, und der Außenwelle erreicht, der
nur einen minimalen, vernachlässigbaren Wärmetrans-
fer zulässt.
[0071] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass sich jeder
äußere Steg nach radial außen hin verjüngt.
[0072] Da die Folienbahnen nur durch einen Wärme-
übertrag am radial äußeren Ende jedes äußeren Stegs
verschweißt werden, ist dementsprechend auch die
Temperatur am radial äußeren Ende jedes äußeren
Stegs ausschlaggebend dafür, wie hoch dieser Wärme-
übertrag zum Verschweißen ist. Weisen die äußeren Ste-
ge eine gleichbleibende Dicke auf, so sinkt die Tempe-
ratur beim Heizen von dem radial inneren Ende zu dem
radial äußeren Ende der Stege ab. Durch die Verjüngung
der Stege nach radial außen hin wird erreicht, dass die
Temperatur der Stege von dem radial inneren Ende hin
zu dem radial äußeren Ende der Stege nicht bzw. weni-
ger stark absinkt. Dadurch wird ein effizienterer Wärme-
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transfer erreicht. Des Weiteren wird durch diese Ausbil-
dung der äußeren Stege die Stabilität der äußeren Stege
erhöht.
[0073] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass jeder äußere
Steg einen ersten Bereich mit einer ersten Erstreckung
in der Längsrichtung und einen zweiten Bereich mit einer
zweiten Erstreckung in der Längsrichtung aufweist, wo-
bei der zweite Bereich radial weiter außen von dem ers-
ten Bereich angeordnet ist, und wobei die zweite Erstre-
ckung kleiner ist als die erste Erstreckung.
[0074] In anderen Worten verjüngen sich die äußeren
Stege in dieser Ausgestaltung nach radial außen hin, wo-
durch, wie zuvor beschrieben, ein effizienterer Wärme-
transfer erreicht wird.
[0075] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die äußeren
Stege in der Längsrichtung aufeinanderfolgend mit dem-
selben Versatz angeordnet sind, wobei ein Versatz be-
nachbarter Stege 0,1 cm bis 3 cm, insbesondere 0,8 cm,
beträgt.
[0076] Durch einen gleichbleibenden Versatz der Ste-
ge wird ein gleichbleibender Abstand zwischen benach-
barten Schweißnähten der Luftpolsterfolie erreicht. Auf
diese Weise ist die Luftpolsterfolie möglichst gleichför-
mig ausgestaltet, so dass auch die Polsterung über die
gesamte Fläche der Luftpolsterfolie im Wesentlichen
gleich ist.
[0077] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die äußeren
Stege an einem radial äußeren Ende in der Längsrich-
tung jeweils eine Erstreckung aufweisen, die 0,5 mm bis
1 cm, insbesondere 3 mm, beträgt.
[0078] In anderen Worten ist diese Erstreckung die Di-
cke der äußeren Stege in der Längsrichtung. Die Dicke
der äußeren Stege an dem radial äußersten Ende ent-
spricht wiederum auch der Breite der Kontaktfläche mit
der der Schweißrolleneinrichtung zugewandten Folien-
bahn und damit auch der Breite der zu erzeugenden
Schweißnaht.
[0079] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die
Schweißrolleneinrichtung des Weiteren zwei Lagerungs-
einrichtungen zum Lagern der Außenwelle auf der In-
nenwelle, insbesondere wobei die Lagerungseinrichtun-
gen jeweils an einem axialen Ende der Außenwelle an-
geordnet sind, und wobei sich die Innenwelle in der
Längsrichtung mindestens jeweils bis zu dem axialen En-
de der Außenwelle hin erstreckt.
[0080] Dadurch ist die Außenwelle auf einfache Art und
Weise auf der feststehenden Innenwelle in der Drehrich-
tung drehbar gelagert.
[0081] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Außen-
welle zwei äußerste Aussparungen aufweist, die bezüg-
lich der Längsrichtung auf gegenüberliegenden Seiten
der äußeren Stege der Außenwelle angeordnet sind, wo-
bei sich die äußersten Aussparungen der Außenwelle in

der Längsrichtung von den äußeren Stegen weg erstre-
cken.
[0082] Auf diese Weise wird erreicht, dass der Um-
fangsbereich der Außenwelle, der sich in der Längsrich-
tung an die äußersten der äußeren Stege anschließt, von
den äußeren Stegen thermisch isoliert ist, sodass in die-
sem Bereich kein Wärmeübertrag und somit auch kein
Verschweißen stattfinden kann.
[0083] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Innenwel-
le zwei äußerste Aussparungen aufweist, die bezüglich
der Längsrichtung auf gegenüberliegenden Seiten der
inneren Stege der Innenwelle angeordnet sind, wobei
sich die äußersten Aussparungen der Innenwelle in der
Längsrichtung von den inneren Stegen weg erstrecken.
[0084] Auf diese Weise wird erreicht, dass der Um-
fangsbereich der Innenwelle, der sich in der Längsrich-
tung an die äußersten der inneren Stege anschließt, von
der Außenwelle weiter beabstandet ist als die inneren
Stege, sodass in diesem Bereich kein bzw. nur ein ge-
ringer Wärmetransfer auf die Außenwelle stattfinden
kann.
[0085] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Düsen-
einrichtung eine Mehrzahl von Düsen aufweist, wobei die
Düsen in der Längsrichtung derart angeordnet sind, dass
jeweils eine Düse in der Transportrichtung korrespondie-
rend, insbesondere fluchtend, mit jeweils einer äußeren
Aussparung der Schweißrolleneinrichtung angeordnet
ist, insbesondere wobei sich jede Düse im Betrieb zu-
mindest teilweise in die entsprechende Aussparung hi-
nein oder durch die entsprechende Aussparung hindurch
erstreckt.
[0086] In anderen Worten sind die Düsen somit entlang
der Längsrichtung derart angeordnet bzw. verteilt, dass
jeweils eine Düse in der Transportrichtung fluchtend mit
jeweils einer äußeren Aussparung der Schweißrollenein-
richtung angeordnet ist. In anderen Worten bläst jede
Düse Luft in Richtung der entsprechend fluchtenden Aus-
sparung. Dadurch ist jede Düse auch fluchtend mit je-
weils einem entsprechenden Folienschlauch angeord-
net, der in den Aussparungen erzeugt wird, so dass jede
Düse Luft in den entsprechenden Folienschlauch ein-
bläst.
[0087] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass jede Düse
senkrecht zu der Transportrichtung ein Querschnittspro-
fil aufweist, das so ausgebildet ist, dass ein Abstand der
Folienbahnen in einem Bereich jeder Düse vergrößert
wird.
[0088] Die Düsen der Düseneinrichtung sind bezüglich
der Transportrichtung stromaufwärts von der
Schweißrolleneinrichtung und zwischen den beiden Fo-
lienbahnen angeordnet. Dabei ist das Querschnittsprofil
der Düsen senkrecht zu der Transportrichtung so aus-
gebildet, dass es sich zumindest teilweise durch die bei-
den Ebenen, in der die beiden Folienbahnen verlaufen,
hindurch erstreckt. Im Durchlaufbetrieb laufen die Foli-
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enbahnen somit über das Querschnittsprofil der Düsen
und werden entsprechend dem Querschnittsprofil der
Düsen vorgeformt. Insbesondere wird durch das Vorfor-
men mittels des Querschnittsprofil der Düsen erreicht,
dass die Folienbahnen in dem Bereich der äußeren Aus-
sparungen weiter voneinander beabstandet sind als in
dem Bereich der äußeren Stege.
[0089] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass das System
zwei Schweißrolleneinrichtungen aufweist, wobei die
Schweißrolleneinrichtungen auf gegenüberliegenden
Seiten der Folienbahnen angeordnet sind, so dass die
Folienbahnen zwischen den Schweißrolleneinrichtun-
gen in der Transportrichtung hindurchlaufen, wobei die
Längsachsen der beiden Innenwellen der Schweißrol-
leneinrichtungen parallel zueinander und senkrecht zu
der Transportrichtung angeordnet sind, wobei jeweils
zwei äußere Stege der Schweißrolleneinrichtungen ge-
genüberliegend zueinander angeordnet sind, insbeson-
dere so dass sie die Folienbahnen zwischen sich ver-
schweißen.
[0090] Durch die Verwendung von zwei Schweißrol-
leneinrichtungen wird ein gleichmäßiger Wärmeübertrag
von beiden Seiten der Folienbahnen ermöglicht. Die
Qualität der Schweißnähte wird somit verbessert. Des
Weiteren können sich in dieser Ausgestaltung die Foli-
enschläuche der Luftpolsterfolie sowohl in die äußeren
Aussparungen der ersten Schweißrolleneinrichtung als
auch in die äußeren Aussparungen der zweiten
Schweißrolleneinrichtung erstrecken.
[0091] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass das System
des Weiteren eine Bewegungseinrichtung aufweist, die
dazu ausgebildet ist, die Schweißrolleneinrichtungen in
eine Arbeitsposition zu bewegen, in der ein Abstand zwi-
schen den äußeren Stegen der Schweißrolleneinrichtun-
gen gleich oder kleiner als die Dicke beider Folienbahnen
ist.
[0092] Auf diese Weise werden die äußeren Stege der
Schweißrolleneinrichtungen in der Arbeitsposition so na-
he zueinander angeordnet, dass die beiden Folienbah-
nen in dem Bereich der äußeren Stege miteinander ver-
schweißt werden können. Die Folienbahnen werden zu-
sätzlich in dem Bereich zwischen den äußeren Stegen
der Schweißrolleneinrichtungen beim Verschweißen an-
einandergedrückt.
[0093] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass das System
des Weiteren eine Vorspanneinrichtung aufweist, die da-
zu ausgebildet ist, die Schweißrolleneinrichtungen in ei-
ne Ruheposition vorzuspannen, in der ein Abstand zwi-
schen den Schweißrolleneinrichtungen größer ist als ei-
ne Dicke beider Folienbahnen.
[0094] Auf diese Weise werden die äußeren Stege der
Schweißrolleneinrichtungen in der Ruheposition so weit
voneinander beabstandet, dass die beiden Folienbah-
nen in dem Bereich der äußeren Stege nicht miteinander
verschweißt werden können. In anderen Worten sind in

der Ruheposition die Schweißrolleneinrichtungen von
den beiden Folienbahnen soweit beabstandet, dass kein
Wärmetransfer zwischen den Schweißrolleneinrichtun-
gen und den Folienbahnen stattfinden kann. Die Ruhe-
position wird beispielsweise bei einem Stillstand des Sys-
tems vor oder nach dem Verschweißen, insbesondere
im Fall eines Stromausfalls, eingenommen.
[0095] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Bewe-
gungseinrichtung und die Vorspanneinrichtung mittels
eines pneumatischen Zylinders ausgebildet sind.
[0096] Ein pneumatischer Zylinder weist im Allgemei-
nen einen Arbeitszylinder mit zwei Luftkammern und ei-
nen Kolben auf. Der Kolben ist mittels pneumatischer
Ansteuerung einer der Luftkammern zwischen einer Ar-
beitsposition und einer Ruheposition versetzbar. Der
pneumatische Zylinder kann somit sowohl als Bewe-
gungseinrichtung als auch als Vorspanneinrichtung ein-
gesetzt werden.
[0097] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass das System
des Weiteren eine Trägerstruktur zum Tragen der
Schweißrolleneinrichtungen aufweist, insbesondere wo-
bei die Bewegungseinrichtung und/oder die Vorspann-
einrichtung an der die Trägerstruktur angeordnet sind.
[0098] Die Trägerstruktur kann beispielsweise eine
feststehende Rahmenstruktur sein, an der die verschie-
denen Komponenten des Systems angebracht sind.
[0099] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass das System
des Weiteren ein Gegenelement aufweist, wobei die Fo-
lienbahnen zwischen der Schweißrolleneinrichtung und
dem Gegenelement in der Transportrichtung hindurch-
laufen, wobei die Schweißrolleneinrichtung und das Ge-
genelement derart angeordnet sind, dass die Folienbah-
nen zwischen dem Gegenelement und der Schweißrol-
leneinrichtung aneinander gedrückt werden, insbeson-
dere wobei im Betrieb ein Abstand zwischen der
Schweißrolleneinrichtung und dem Gegenelement in ei-
nem Bereich jedes äußeren Stegs gleich oder kleiner der
Summe aus der Dicke beider Folienbahnen ist, insbe-
sondere so dass die Folienbahnen zwischen den äuße-
ren Stegen der Schweißrolleneinrichtung und dem Ge-
genelement verschweißt werden.
[0100] In dieser alternativen Ausgestaltung ist nur eine
Schweißrolleneinrichtung zum Erzeugen der Luftpolster-
folie vorgesehen. Das Gegenelement ist dazu vorgese-
hen eine Gegenanlagefläche für die Schweißrollenein-
richtung auszubilden die der Schweißrolleneinrichtun-
gen gegenüberliegt. Dadurch wird erreicht, dass die Fo-
lienbahnen in dem Bereich zwischen den äußeren Ste-
gen der Schweißrolleneinrichtung und der Gegenanla-
gefläche des Gegenelements beim Verschweißen anei-
nandergedrückt werden.
[0101] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass das System
des Weiteren eine Querschweißeinrichtung aufweist, die
in der Transportrichtung stromabwärts von der
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Schweißrolleneinrichtung angeordnet ist, und wobei die
Querschweißeinrichtung dazu ausgebildet ist, die Foli-
enbahnen quer zur Transportrichtung zu verschweißen.
[0102] In anderen Worten ist die Querschweißeinrich-
tung dazu vorgesehen, Schweißnähte quer zu der Trans-
portrichtung zu erzeugen, um die Folienschläuche der
Luftpolsterfolie in der Transportrichtung zu verschließen.
[0103] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass das Verfah-
ren des Weiteren den Schritt aufweist:

- Bewegen der Schweißrolleneinrichtungen mittels ei-
ner Bewegungseinrichtung in eine Arbeitsposition,
in der ein Abstand zwischen den äußeren Stegen
der Schweißrolleneinrichtungen gleich oder kleiner
als die Gesamtdicke beider Folienbahnen ist.

[0104] Auf diese Weise werden die äußeren Stege der
Schweißrolleneinrichtungen in der Arbeitsposition so na-
he zueinander angeordnet, dass die beiden Folienbah-
nen in dem Bereich der äußeren Stege miteinander ver-
schweißt werden können. Die Folienbahnen werden zu-
sätzlich in dem Bereich zwischen den äußeren Stegen
der Schweißrolleneinrichtungen beim Verschweißen an-
einandergedrückt.
[0105] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass das Verfah-
ren des Weiteren den Schritt aufweist:

- Vorspannen der Schweißrolleneinrichtungen mittels
einer Vorspanneinrichtung in eine Ruheposition, in
der ein Abstand zwischen den Schweißrolleneinrich-
tungen größer ist als eine Gesamtdicke beider Foli-
enbahnen.

[0106] Auf diese Weise werden die äußeren Stege der
Schweißrolleneinrichtungen in der Ruheposition so weit
voneinander beabstandet, dass die beiden Folienbah-
nen in dem Bereich der äußeren Stege nicht miteinander
verschweißt werden können. In anderen Worten sind in
der Ruheposition die Schweißrolleneinrichtungen von
den beiden Folienbahnen soweit beabstandet, dass kein
Wärmetransfer zwischen den Schweißrolleneinrichtun-
gen und den Folienbahnen stattfinden kann. Die Ruhe-
position wird beispielsweise bei einem Stillstand des Sys-
tems vor oder nach dem Verschweißen, insbesondere
im Fall eines Stromausfalls, eingenommen.
[0107] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass in dem Schritt
des Anordnens der Düseneinrichtung die Düsen der Dü-
seneinrichtung derart angeordnet werden, dass sich jede
Düse im Betrieb zumindest teilweise in die entsprechen-
den gegenüberliegenden äußeren Aussparungen hinein
oder durch diese hindurch erstreckt.
[0108] In anderen Worten sind die Düsen somit entlang
der Längsrichtung derart angeordnet bzw. verteilt, dass
jeweils eine Düse in der Transportrichtung fluchtend mit
jeweils einem Paar von äußeren Aussparungen der

Schweißrolleneinrichtungen angeordnet ist. In anderen
Worten kann dann jede Düse Luft in Richtung der ent-
sprechenden Aussparungen blasen. Dadurch ist jede
Düse auch fluchtend mit jeweils einem entsprechenden
Folienschlauch angeordnet, der in den Aussparungen er-
zeugt wird, so dass jede Düse Luft in den entsprechen-
den Folienschlauch einblasen kann.
[0109] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass jede Düse
senkrecht zu der Transportrichtung ein Querschnittspro-
fil aufweist, wobei das Verfahren des Weiteren den
Schritt aufweist:

- Vergrößern eines Abstands der Folienbahnen in ei-
nem Bereich jeder Düse durch Führen der Folien-
bahnen über das Querschnittsprofil der jeweiligen
Düse.

[0110] Die Düsen der Düseneinrichtung sind bezüglich
der Transportrichtung stromaufwärts von der
Schweißrolleneinrichtung und zwischen den beiden Fo-
lienbahnen angeordnet. Dabei ist das Querschnittsprofil
der Düsen senkrecht zu der Transportrichtung so aus-
gebildet, dass es sich zumindest teilweise durch die bei-
den Ebenen, in der die beiden Folienbahnen verlaufen,
hindurch erstreckt. Im Durchlaufbetrieb laufen die Foli-
enbahnen somit über das Querschnittsprofil der Düsen
und werden entsprechend dem Querschnittsprofil der
Düsen vorgeformt. Insbesondere wird durch das Vorfor-
men mittels des Querschnittsprofil der Düsen erreicht,
dass die Folienbahnen in dem Bereich der äußeren Aus-
sparungen weiter voneinander beabstandet sind als in
dem Bereich der äußeren Stege.
[0111] In einer weiteren Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann vorgesehen sein, dass das Verfah-
ren des Weiteren den Schritt aufweist:

- Querverschweißen der Folienbahnen mittels einer
Querschweißeinrichtung quer zu der Transportrich-
tung, um die Folienschläuche zu verschließen.

[0112] In anderen Worten ist die Querschweißeinrich-
tung dazu vorgesehen, Schweißnähte quer zu der Trans-
portrichtung zu erzeugen, um die Folienschläuche der
Luftpolsterfolie in der Transportrichtung zu verschließen.
[0113] Es versteht sich, dass die voranstehend ge-
nannten und die nachstehenden noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombi-
nation, sondern auch in anderen Kombinationen oder in
Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der
vorliegenden Erfindung zu verlassen.
[0114] Ausführungsformen der Erfindung sind in der
Zeichnung dargestellt und werden in der nachfolgenden
Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

Fig.1 eine Längsschnittansicht einer Ausführungs-
form einer Schweißrolleneinrichtung bezüglich einer
Längsachse der Schweißrolleneinrichtung;

19 20 



EP 3 715 266 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 2 eine schematische Ansicht einer ersten Aus-
führungsform eines Systems zum Erzeugen einer
Luftpolsterfolie;

Fig. 3 eine schematische Ansicht einer zweiten Aus-
führungsform eines Systems zum Erzeugen einer
Luftpolsterfolie;

Fig. 4 eine Längsschnittansicht des Systems aus
Fig. 2 senkrecht zu der Kontaktfläche zwischen den
Schweißrolleneinrichtungen;

Fig. 5 eine Längsschnittansicht des Systems aus
Fig. 3 senkrecht zu der Kontaktfläche zwischen der
Schweißrolleneinrichtung und dem Gegenelement;

Fig. 6 eine schematische Ansicht einer Ausführungs-
form eines Verfahrens zum Erzeugen einer Luftpols-
terfolie;

Fig. 7 eine isometrische Ansicht einer dritten Aus-
führungsform eines Systems zum Erzeugen einer
Luftpolsterfolie;

Fig. 8 eine Seitenansicht des Systems aus Fig. 7 im
Schnitt entlang der Linie A-A;

Fig. 9 eine Längsschnittansicht des Systems aus
den Fig. 7 und 8 entlang der Linie B-B;

Fig. 10 eine schematische Ansicht einer ersten Aus-
führungsform einer Folienverpackungsmaschine,

Fig. 11 eine schematische Ansicht einer zweiten
Ausführungsform einer Folienverpackungsmaschi-
ne,

Fig. 12 Eine Seitenansicht eines Ausschnitts der Fo-
lienverpackungsmaschinen aus Fig. 10 und 11; und

Fig. 13 eine schematische Ansicht einer Ausfüh-
rungsform eines Verfahrens zum Verpacken eines
Packguts.

[0115] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform einer
Schweißrolleneinrichtung 18 zum erzeugen einer Luft-
polsterfolie aus zwei aufeinanderliegenden Folienbah-
nen im Durchlaufbetrieb. Die Schweißrolleneinrichtung
weist eine feststehende Innenwelle 40, eine um die In-
nenwelle 40 angeordnete Außenwelle 42 und eine Hei-
zeinrichtung 44 auf. Die Außenwelle 42 und die Innen-
welle 40 weisen eine gemeinsame Längsachse 46 auf.
Die Längsachse 46 erstreckt sich in einer Längsrichtung.
Die Außenwelle 42 ist um die Längsachse 46 in einer
Drehrichtung drehbar gelagert.
[0116] Die Heizeinrichtung 44 ist dazu eingerichtet, die
Innenwelle 40 zum beheizen. Dazu ist die Heizeinrich-
tung 44 in der Innenwelle 40 angeordnet. Die Heizein-

richtung 44 kann beispielsweise eine Heizpatrone sein,
wobei ist die Innenwelle 40 hohl ausgebildet und die Heiz-
patrone in die Innenwelle 40 eingeschoben ist.
[0117] Die Außenwelle 42 weist eine Mehrzahl von äu-
ßeren Stegen 48 auf. Die äußeren Stege 42 erstrecken
sich bezüglich der Längsachse 46 in einer radialen Rich-
tung nach außen hin. Die äußeren Stege 42 weisen an
einem radial äußeren Ende in der Längsrichtung jeweils
eine Erstreckung bzw. Dicke 66 auf, die 0,5 mm bis 1
cm, insbesondere 3 mm, beträgt. Die äußeren Stege 42
sind in der Längsrichtung voneinander beabstandet. Die
Außenwelle 42 weißt zwischen jeweils zwei benachbar-
ten, äußeren Stegen 48 jeweils eine äußere Aussparung
50 auf. Die äußeren Aussparungen 50 weisen an einem
radial äußeren Ende in der Längsrichtung jeweils eine
Erstreckung bzw. Dicke 68 auf, die 0,5 mm bis 2,7 cm,
insbesondere 5 mm, beträgt.
[0118] Die äußeren Aussparungen 50 weisen in der
radialen Richtung eine Erstreckung bzw. Tiefe 70 auf.
Die Tiefe 70 entspricht einem Abstand zwischen einem
Boden einer Aussparung 50 und dem radial äußeren En-
de eines benachbarten äußeren Steaks 48. In anderen
Worten entspricht die Tiefe 70 auch einer Erstreckung
bzw. Länge der äußeren Stege 48 in der radialen Rich-
tung.
[0119] Vorzugsweise sind die äußeren Stege 42 in der
Längsrichtung aufeinanderfolgend mit demselben Ver-
satz 64 angeordnet. Der Versatz 64 benachbarter Stege
beträgt 0,1 Zentimeters bis 3 cm, insbesondere 0,8 cm.
Der Versatz 64 entspricht dabei der Summe aus der Di-
cke 66 eines äußeren Stegs 48 und der Dicke 68 einer
äußeren Aussparung 50.
[0120] Die Innenwelle 40 weist eine Mehrzahl von in-
neren Stegen 54 auf. Die inneren Stege 54 erstrecken
sich bezüglich der Längsachse 46 in der radialen Rich-
tung in Richtung der Außenwelle 42 hin. Die inneren Ste-
ge 54 sind in der Längsrichtung voneinander beabstan-
det. Die inneren Stege 54 weisen an einem radial äuße-
ren Ende in der Längsrichtung jeweils eine Erstreckung
bzw. Dicke 72 auf, die 0,5 mm bis 1 cm, insbesondere 3
mm, beträgt. Die Innenwelle 40 weist zwischen jeweils
zwei benachbarten, inneren Stegen 54 jeweils eine in-
nere Aussparung 56 auf. Die inneren Aussparungen 56
weisen an einem radial äußeren Ende in der Längsrich-
tung jeweils eine Erstreckung bzw. Dicke 74 auf, die 0,5
mm bis 2,7 cm, insbesondere 5 mm, beträgt.
[0121] Ein radialer Abstand 76 der inneren Stege 54
zu der Außenwelle 42 ist kleiner als ein radialer Abstand
78 von dem Boden der inneren Aussparungen 56 zu der
Außenwelle 42. Der radialer Abstand 76 der inneren Ste-
ge 54 zu der Außenwelle ist kleiner als 0,5 mm. Vorzugs-
weise beträgt der radiale Abstand 76 0,05 mm bis 0,5
mm, insbesondere 0,1 mm. Der radiale Abstand 78 der
inneren Aussparungen 56 zu der Außenwelle ist größer
als 0,5 mm. Vorzugsweise beträgt der radialer Abstand
78 0,5 mm bis 1 cm, insbesondere 3 mm.
[0122] Die inneren Stege 54 sind in der Längsrichtung
derart angeordnet, dass die inneren Stege 54 korrespon-
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dierend, insbesondere radial fluchtend, zu den äußeren
Stegen 48 angeordnet sind.
[0123] Somit ist ein radialer Abstand zwischen der In-
nenwelle 40 und der Außenwelle 42 in dem Bereich der
äußeren Stege 48 kleiner als in dem Bereich der äußeren
Aussparungen 50. Dadurch ist die Innenwelle 40 derart
ausgebildet, dass ein Wärmetransfer zwischen der In-
nenwelle 40 und der Außenwelle 42 in einem Bereich
der äußeren Stege 48 größer ist als in einem Bereich der
äußeren Aussparungen 50.
[0124] Die Außenwelle 42 weist des Weiteren zwei äu-
ßerste Aussparungen 52’, 52" auf. Die äußersten Aus-
sparungen 52’, 52" sind bezüglich der Längsrichtung auf
gegenüberliegenden Seiten der äußeren Stege 48 der
Außenwelle 42 angeordnet. Die äußersten Aussparun-
gen 52’, 52" der Außenwelle 42 erstrecken sich in der
Längsrichtung weg von den äußeren Stegen 48.
[0125] Die Innenwelle 40 weist des Weiteren zwei äu-
ßerste Aussparungen 58’, 58" auf. Die äußersten Aus-
sparungen 58’, 58" sind bezüglich der Längsrichtung auf
gegenüberliegenden Seiten der inneren Stege 54 der Au-
ßenwelle 40 angeordnet. Die äußersten Aussparungen
58’, 58" der Innenwelle 40 erstrecken sich in der Längs-
richtung weg von den inneren Stegen 54.
[0126] Die Schweißrolleneinrichtung 18 weist des Wei-
teren zwei Lagereinrichtungen 60’, 60" auf. Die Lager-
einrichtungen 60’, 60" sind zum Lagern der Außenwelle
42 auf der Innenwelle 40 eingerichtet. Die Lagereinrich-
tungen 60’, 60" sind jeweils an einem axialen Ende der
Außenwelle 42 angeordnet. Die Innenwelle 40 erstreckt
sich in der Längsrichtung mindestens jeweils bis zu dem
axialen Ende der Außenwelle 42 hin.
[0127] Die Figuren 2 und 4 zeigen eine erste Ausfüh-
rungsform eines Systems 10 zum Erzeugen einer
Luftpolsterfolie12 aus zwei aufeinanderliegenden Foli-
enbahnen 14’, 14" im Durchlaufbetrieb, in dem die bei-
den Folienbahnen 14’, 14" in einer Transportrichtung 16
bewegt werden. Das System 10 weist zwei Schweißrol-
leneinrichtungen 18’, 18" und eine Düseneinrichtung 20
auf. Jede der Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18" ist ent-
sprechend der Schweißrolleneinrichtung 18 aus Fig. 1
ausgebildet.
[0128] Die Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18" sind
auf gegenüberliegenden Seiten der Folienbahnen 14’,
14" angeordnet, sodass die Folienbahnen 14’,
14" zwischen den Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18"
in der Transportrichtung 16 hindurchlaufen. Die Längs-
achsen der beiden Innenwellen der Schweißrollenein-
richtungen 18’, 18" sind senkrecht zu der Transportrich-
tung 16 und parallel zueinander angeordnet.
[0129] Die äußeren Stege 48 der Schweißrollenein-
richtungen 18’, 18" sind in der Längsrichtung korrespon-
dierend zueinander angeordnet. In anderen Worten sind
jeweils zwei äußere Stege 48 der Schweißrolleneinrich-
tungen 18’, 18" bezüglich der Folienbahnen 14’,
14" gegenüberliegend zueinander, sprich auf gegenü-
berliegenden Seiten der Folienbahnen 14’, 14" und zu-
einander gerichtet, angeordnet. Dies ist insbesondere in

Fig. 4 dargestellt. Die äußeren Stege 48 und die äußeren
Aussparungen 50 der beiden Schweißrolleneinrichtun-
gen 18’, 18" sind somit paarweise angeordnet, wobei je-
des Paar bezüglich der Folienbahnen 14’, 14" gegenü-
berliegend zueinander angeordnet ist.
[0130] Die korrespondierenden, äußeren Stege 48 der
beiden Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18" weisen ei-
nen Abstand 80 auf. In eine Arbeitsposition des Systems
10, in dem verschweißt wird, ist der Abstand 80 gleich
oder kleiner als die Gesamtdicke der beiden Folienbah-
nen 14’, 14". Die Gesamtdicke entspricht der Summe der
beiden Dicken der beiden Folienbahnen 14’, 14". In einer
Ruheposition, in der nicht verschweißt wird, ist der Ab-
stand 80 größer als die Gesamtdicke der beiden Folien-
bahnen 14’, 14".
[0131] Die Düseneinrichtung 20 ist dazu ausgebildet
einem Luftstrom zwischen den Folienbahnen 14’, 14" in
der Transportrichtung 16 zu erzeugen. Die Düseneinrich-
tung 20 ist hierzu zwischen den beiden Folienbahnen
14’, 14" angeordnet. Die Düseneinrichtung 20 weist eine
Mehrzahl von Düsen 22 auf. Bezüglich der Transport-
richtung 16 sind die Düsen 22 der Düseneinrichtung 20
stromaufwärts von den Schweißrolleneinrichtungen 18’,
18" angeordnet. Die Düsen 22 sind in der Längsrichtung
derart angeordnet, dass jeweils eine Düse 22 in der
Transportrichtung 16 korrespondierend, insbesondere
fluchtend, mit jeweils zwei korrespondierenden, äußeren
Aussparungen 50 der Schweißrolleneinrichtungen 18’,
18" angeordnet ist. Jede Düse 22 erstreckt sich im Be-
trieb zumindest teilweise in die entsprechenden Ausspa-
rungen 50 hinein oder durch die entsprechenden Aus-
sparungen hindurch erstreckt.
[0132] Jede Düse 22 der Düseneinrichtung 20 weiß
senkrecht zu der Transportrichtung 16 ein Querschnitt-
sprofil auf. Das Querschnittsprofil ist derart ausgebildet,
dass ein Abstand der Folienbahnen in einem Bereich je-
der Düse 22 vergrößert wird. Dabei ist das Querschnitt-
sprofil der Düsen 22 senkrecht zu der Transportrichtung
16 so ausgebildet, dass es sich zumindest teilweise
durch die beiden Ebenen, in der die beiden Folienbahnen
14’, 14" verlaufen, hindurch erstreckt. Im Durchlaufbe-
trieb laufen die Folienbahnen 14’, 14" somit über das
Querschnittsprofil der Düsen 22 und werden entspre-
chend dem Querschnittsprofil der Düsen geführt bzw.
vorgeformt. Insbesondere wird durch das Vorformen mit-
tels des Querschnittsprofil der Düsen 22 erreicht, dass
die Folienbahnen 14’, 14" in dem Bereich der äußeren
Aussparungen 50 weiter voneinander beabstandet sind
als in dem Bereich der äußeren Stege 48.
[0133] Das System 10 weist des Weiteren eine Bewe-
gungseinrichtung 24 auf. Die Bewegungseinrichtung 24
ist dazu ausgebildet, die Schweißrolleneinrichtungen
18’, 18" relativ zueinander in einer Bewegungsrichtung
30 aus der Ruheposition in die Arbeitsposition zu bewe-
gen. Die Bewegungsrichtung 30 ist senkrecht zu der
Transportrichtung 16 und der Längsrichtung der Längs-
achsen der beiden Innenwellen der Schweißrollenein-
richtungen 18’, 18" angeordnet.
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[0134] Das System 10 weist des Weiteren eine Vor-
spanneinrichtung 26 auf. Die Vorspanneinrichtung 26 ist
dazu ausgebildet, die Schweißrolleneinrichtungen 18’,
18" in der Ruheposition vorzuspannen.
[0135] Vorzugsweise weist das System 10 einen pneu-
matischen Zylinders 28 auf, der die Bewegungseinrich-
tung 24 und die Vorspanneinrichtung 26 ausbildet. Der
pneumatische Zylinder 28 kann beispielsweise einen Ar-
beitszylinder mit zwei Luftkammern und einen Kolben
aufweisen. Der Kolben ist mittels pneumatischer Ansteu-
erung einer der Luftkammern zwischen einer Arbeitspo-
sition und einer Ruheposition versetzbar. In der Ruhe-
position haben beide Luftkammern Normaldruck, sprich
ca. 1 bar. Zum versetzen des Kolbens in die Arbeitspo-
sition wird eine Kammer pneumatisch auf einen höheren
Druck, beispielsweise 12 bar angehoben, wodurch sich
der Kolben in die Arbeitsposition bewegt.
[0136] Alternativ können die Bewegungseinrichtung
24 und die Vorspanneinrichtung 26 auch separat ausge-
bildet sein. Beispielsweise kann die Vorspanneinrichtung
26 ein Federelement aufweisen, das die Schweißrollen-
einrichtungen in eine Ruheposition vorspannt. Die Be-
wegungseinrichtung 24 kann eine elektrische, magneti-
sche oder pneumatische Antriebseinrichtung aufwiesen,
die dazu ausgebildet ist, die Schweißrolleneinrichtungen
18’, 18" relativ zueinander in einer Bewegungsrichtung
30 aus der Ruheposition entgegen der Vorspannkraft der
Vorspanneinrichtung 24 in die Arbeitsposition zu bewe-
gen. Beispielsweise kann die Bewegungseinrichtung 24
hierzu einen Elektromotor aufweisen.
[0137] Des Weiteren kann das System auch eine Trä-
gerstruktur zum Tragen der Schweißrolleneinrichtungen
18’, 18", denn Düseneinrichtung 20, der Bewegungsein-
richtung 24 und der Vorspanneinrichtung 26 aufweisen.
[0138] Des Weiteren kann das System 10 eine Füh-
rungseinrichtung für die Folienbahnen 14’,
14" aufweisen. Die Führungseinrichtung kann beispiels-
weise jeweils eine Umlenkrolle 32’, 32" für jeweils eine
der Folienbahnen 14’, 14" aufweisen.
[0139] Des Weiteren kann das System 10 eine Quer-
schweißeinrichtung 34 aufweisen. Die Querschweißein-
richtung ist in der Transportrichtung 16 stromabwärts von
den Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18" angeordnet.
Die Querschweißeinrichtung 34 ist dazu ausgebildet, die
Folienbahnen 14’, 14" quer zur Transportrichtung 16 zu
verschweißen. Die Querschweißeinrichtung 34 kann
zum Verschweißen beispielsweise einen beheizten
Oberstempel und einen beheizten Unterstempel aufwei-
sen, die auf gegenüberliegenden Seiten der Folienbah-
nen 14’, 14" angeordnet sind, so dass die Folienbahnen
14’, 14" zwischen dem Oberstempel und dem Unterstem-
pel hindurchlaufen. Zum Verschweißen werden der
Oberstempel und der Unterstempel mittels einer weite-
ren Antriebseinheit relativ zueinander in einer Quer-
schweißbewegungsrichtung 36 aufeinander zu bewegt,
um in Kontakt mit den Folienbahnen 14’, 14" und diese
somit quer zu verschweißen. Nach dem Querverschwei-
ßen werden die Stempel auseinander bewegt, so dass

die Folienbahnen 14’, 14" ohne Kontakt mit der Quer-
schweißbewegungsrichtung 36 zwischen den Stempeln
hindurchlaufen können.
[0140] Die Figuren 3 und 5 zeigen eine zweite Ausfüh-
rungsform eines Systems 10’ zum Erzeugen einer Luft-
polsterfolie 12 aus zwei aufeinanderliegenden Folien-
bahnen 14’, 14" im Durchlaufbetrieb. Das System 10’
entspricht im Wesentlichen dem System 10 aus den Fi-
guren 2 und 4. Gleiche Elemente sind mit gleichen Be-
zugszeichen versehen und werden nicht näher erläutert.
[0141] Der einzige Unterschied des Systems 10’ zu
dem System 10 aus den Figuren 2 und 4 besteht darin,
dass in dem System 10’ nur eine Schweißrolleneinrich-
tung 18 vorgesehen ist. Auf der gegenüberliegenden Sei-
te der Folienbahnen 14’, 14" ist statt einer zweiten
Schweißrolleneinrichtung ein Gegenelement 38 ange-
ordnet. Die Folienbahnen 14’, 14" laufen zwischen der
Schweißrolleneinrichtung 18 und dem Gegenelement 38
in der Transportrichtung 16 hindurch.
[0142] Die Schweißrolleneinrichtung 18 und das Ge-
genelement 38 sind derart angeordnet, dass die Folien-
bahnen zwischen dem Gegenelement 38 und der
Schweißrolleneinrichtung 18 aneinandergedrückt wer-
den. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass im Be-
trieb ein Abstand 82 zwischen der Schweißrolleneinrich-
tung 18 und dem Gegenelement 38 in einem Bereich
jedes äußeren Stegs 48 gleich oder kleiner der Gesamt-
dicke der beiden Folienbahnen 14’, 14" ist, sodass die
Folienbahnen 14’, 14" zwischen den äußeren Stegen 48
der Schweißrolleneinrichtung 18 und dem Gegenele-
ment 38 verschweißt werden.
[0143] Vorzugsweise ist in einer Arbeitsposition des
Systems 10, in dem verschweißt wird, der Abstand 82
gleich oder kleiner als die Gesamtdicke der beiden Foli-
enbahnen 14’, 14". Die Gesamtdicke entspricht der Sum-
me der beiden Dicken der beiden Folienbahnen 14’, 14".
In einer Ruheposition, in der nicht verschweißt wird, ist
der Abstand 82 größer als die Gesamtdicke der beiden
Folienbahnen 14’, 14".
[0144] Die Bewegungseinrichtung 24 und die Vor-
spanneinrichtung 26 können hierbei wie in ersten Aus-
führungsform ausgebildet sein, um die Schweißrollen-
einrichtung 18 und das Gegenelement 38 relativ zuein-
ander zu bewegen. Die Vorspanneinrichtung 26 ist dazu
ausgebildet, die Schweißrolleneinrichtungen 18 und das
Gegenelement 38 in der Ruheposition vorzuspannen.
Die Bewegungseinrichtung 24 ist dazu ausgebildet, die
Schweißrolleneinrichtungen 18 und das Gegenelement
38 relativ zueinander in der Bewegungsrichtung 30 aus
der Ruheposition in die Arbeitsposition zu bewegen.
[0145] Wie in den Figuren 4 und 5 bezüglich der ersten
und der zweiten Ausführungsform der Systeme 10, 10’
zum Erzeugen einer Luftpolsterfolie dargestellt, sind die
Folienbahnen 14’, 14" im Bereich der äußeren Ausspa-
rungen 48 voneinander beabstandet und verlaufen um
die Düsen 22 der Düseneinrichtung 20 herum. Insbeson-
dere sind die Düsen 22 zwischen den Folienbahnen 14’,
14" und zumindest teilweise in den äußeren Aussparun-
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gen 48 angeordnet, so dass die Folienbahnen 14’, 14" im
Bereich der äußeren Aussparungen 48 um ein Quer-
schnittsprofil der Düsen 22 herum geführt werden, um
die Folienbahnen 14’, 14" im Bereich der äußeren Aus-
sparungen 48 voneinander zu beabstanden.
[0146] Die beiden Folienbahnen 14’, 14" werden nur
in dem Bereich der äußeren Stege 48 und nicht in dem
Bereich der äußeren Aussparungen 50 miteinander ver-
scheißt. In anderen Worten werden mittels der äußeren
Stege fortlaufende Schweißnähte in der Transportrich-
tung erzeugt. In dem Bereich der äußeren Aussparungen
48 sind die Folienbahnen 14’, 14", wie zuvor beschrie-
ben, voneinander beabstandet. Somit werden durch die
äußeren Stege 48 und die äußeren Aussparungen 50
fortlaufende Folienschläuche erzeugt. Die Düsen 22 bla-
sen Luft in Richtung der Transportrichtung 16, um die
erzeugten Folienschläuche konstant mit Luft zu füllen
und damit die Folienschläuche gleichmäßig zu formen.
[0147] Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform eines Ver-
fahrens 100 zum Erzeugen einer Luftpolsterfolie 12 aus
zwei aufeinanderliegenden Folienbahnen 14’, 14" im
Durchlaufbetrieb, in dem die Folienbahnen 14’, 14" in
einer Transportrichtung 16 bewegt werden. Das Verfah-
ren 100 kann mittels des Systems 10 gemäß der ersten
Ausführungsform aus den Figuren 2 und 4 durchgeführt
werden.
[0148] In einem ersten Schritt 102 des Verfahrens 100
werden zwei Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18" auf
zwei gegenüberliegenden Seiten der Folienbahnen 14’,
14" angeordnet, so dass die Folienbahnen 14’,
14" zwischen den Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18"
hindurchlaufen. Die Schweißrolleneinrichtungen 18’,
18" sind jeweils entsprechend der Schweißrolleneinrich-
tungen 18 aus Fig. 1 ausgebildet. Die Längsachsen 46
der beiden Innenwellen 40 der Schweißrolleneinrichtun-
gen 18’, 18" sind parallel zueinander und senkrecht zu
der Transportrichtung 16 angeordnet. Die äußeren Stege
48 der Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18" sind in der
Längsrichtung korrespondierend zueinander angeord-
net, so dass je zwei äußeren Stege 18 und je zwei äußere
Aussparungen 50 gegenüberliegend zueinander ange-
ordnet sind.
[0149] In einem weiteren optionalen Schritt 104 des
Verfahrens 100 werden die Schweißrolleneinrichtungen
18’, 18" mittels einer Vorspanneinrichtung 24 in eine Ru-
heposition, in der ein Abstand 80 zwischen den
Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18" größer ist als eine
Gesamtdicke beider Folienbahnen 14’, 14".
[0150] In einem weiteren Schritt 106 des Verfahrens
100 wird eine Düseneinrichtung 20 zwischen den Foli-
enbahnen angeordnet. Die Düseneinrichtung 20 kann
vorzugsweise eine Mehrzahl von Düsen 22 aufweisen.
Die Düsen 22 werden entlang der Längsrichtung ange-
ordnet, so dass jeweils eine Düse 22 in der Transport-
richtung 16 korrespondierend, insbesondere fluchtend,
mit je zwei gegenüberliegenden äußeren Aussparungen
48 der Schweißrolleneinrichtung 18’, 18" angeordnet ist.
[0151] Insbesondere kann in dem Schritt des Anord-

nens 106 der Düseneinrichtung 20 vorgesehen sein,
dass die Düsen 22 der Düseneinrichtung 20 derart an-
geordnet werden, dass sich jede Düse 22 im Betrieb zu-
mindest teilweise in die entsprechenden gegenüberlie-
genden äußeren Aussparungen 50 hinein oder durch die-
se hindurch erstreckt
[0152] In einem weiteren optionalen Schritt 108 des
Verfahrens 100 werden die Schweißrolleneinrichtungen
18’, 18" mittels einer Bewegungseinrichtung 24 in eine
Arbeitsposition bewegt, in der ein Abstand 80 zwischen
den gegenüberliegenden äußeren Stegen 48 der
Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18" gleich oder kleiner
als die Gesamtdicke beider Folienbahnen 14’, 14" ist.
[0153] In einem weiteren optionalen Schritt 110 des
Verfahrens 100 wird ein Abstand der Folienbahnen 14’,
14" in einem Bereich jeder Düse 22 durch Führen der
Folienbahnen 14’, 14" über das Querschnittsprofil der
jeweiligen Düse 22 vergrößert.
[0154] In einem weiteren Schritt 112 des Verfahrens
100 wird ein Luftstrom mittels der Düseneinrichtung 20
zwischen den Folienbahnen 14’, 14" in der Transport-
richtung 16 erzeugt. Vorzugsweise bläst dabei jede Düse
22 Luft in Richtung der Transportrichtung 16.
[0155] In einem weiteren Schritt 114 des Verfahrens
100 werden die Folienbahnen 14’, 14" mittels der
Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18" in der Transport-
richtung 16 nur in dem Bereich der äußeren Stege 48
verschweißt, so dass Schweißnähte in der Transportrich-
tung 16 erzeugt werden und zwischen den Schweißnäh-
ten Folienschläuche ausgebildet werden, die sich in der
Transportrichtung erstrecken.
[0156] In einem weiteren optionalen Schritt 116 des
Verfahrens 100 werden die Folienbahnen 14’, 14" mittels
einer Querschweißeinrichtung 34 quer zu der Transpor-
trichtung 16 verschweißt, um die Folienschläuche zu ver-
schließen. Die Querschweißeinrichtung 34 ist bezüglich
der Transportrichtung 16 stromabwärts von den
Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18" angeordnet.
[0157] Die Figuren 7 bis 9 zeigen eine dritte Ausfüh-
rungsform eines Systems 120 zum Erzeugen einer Luft-
polsterfolie 12 aus zwei aufeinanderliegenden Folien-
bahnen 14’, 14" im Durchlaufbetrieb, in dem die beiden
Folienbahnen 14’, 14" in einer Transportrichtung 16 be-
wegt werden. Das System 120 entspricht im Wesentli-
chen dem System 10 aus den Figuren 2 und 4. Gleiche
Elemente sind mit gleichen Bezugszeichen versehen
und werden nicht näher erläutert.
[0158] Das System 120 weißt des Weiteren eine Trä-
gerstruktur auf. Die Trägerstruktur 122 trägt die einzel-
nen Komponenten des Systems 120. Insbesondere trägt
die Trägerstruktur 122 die Schweißrolleneinrichtungen
18’, 18". Die Bewegungseinrichtung 24 und die Vorspan-
neinrichtung 26 sind als pneumatischer Zylinder 28 aus-
gebildet, der ebenfalls an der Trägerstruktur 122 ange-
ordnet ist bzw. von der Trägerstruktur 122 getragen wird.
[0159] Die Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18" sind
über einen Aktivierungsmechanismus mit dem pneuma-
tischen Zylinder 28 verbunden. Über diesen Aktivie-
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rungsmechanismus sind die beiden Schweißrollenein-
richtungen 18’, 18" zwischen der Arbeitsposition und der
Ruheposition bewegbar.
[0160] Der Aktivierungsmechanismus weist zwei erste
Verbindungselemente 126’, 126" auf. Je eine
Schweißrolleneinrichtung 18’, 18" ist an jeweils einer der
ersten Verbindungselemente 126’, 126" befestigt. Der
Aktivierungsmechanismus weist des Weiteren ein erstes
Paar von Zahnrädern 124’, 124" auf, das ineinander
greift. Je eines der ersten Verbindungselemente 126’,
126" ist drehfest mit je einem der Zahnräder 124’, 124"
verbunden. Die Verbindungselemente 126’,
126" erstrecken sich im Wesentlichen senkrecht zu den
Längsachsen 46 der Schweißrolleneinrichtungen 18’,
18" und im wesentlichen senkrecht zu den Drehachsen
der entsprechenden Zahnräder 124’, 124". Die Schweiß-
rolleneinrichtungen 18’, 18" sind somit über den Aktivie-
rungsmechanismus in ihrer Relativbewegung miteinan-
der gekoppelt.
[0161] Der pneumatische Zylinder 28 ist über eine
Querverstrebung mit einem der ersten Verbindungsele-
mente 126’ gekoppelt. Der pneumatische Zylinder 28 ist
dazu ausgebildet dieses Verbindungselement 126’ um
eine Drehachse des entsprechenden Zahnrades 124’ zu
schwenken, um dadurch eine Relativbewegung der
Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18" zueinander hervor-
zurufen.
[0162] Das System 120 weißt, wie das System 10 aus
den Figuren 2 und 4, auch eine Führungseinrichtung zum
Führen der Folienbahnen 14’, 14" auf. Die Führungsein-
richtung weist zwei Paare von Umlenkrollen 32’, 32" auf.
Jeweils ein paar von Umlenkrollen 32’, 32" ist zum Füh-
ren jeweils einer Folienbahnen 14’, 14" vorgesehen. Eine
erste Folienbahn 14’, die Oberfolie, verläuft zwischen
dem ersten Paar von Umlenkrollen 32’ hindurch. Die
zweite Folienbahn 14", die Unterfolie, verläuft zwischen
dem zweiten Paar von Umlenkrollen 32" hindurch.
[0163] Das erste Paar von Umlenkrollen 32’ und das
zweite Paar von Umlenkrollen 32" ist relativ zueinander
bewegbar. Diese Relativbewegung ist mit der Relativbe-
wegung der Schweißrolleneinrichtungen 18’,18" gekop-
pelt. Ein Abstand zwischen den beiden Umlenkrollen-
paaren 32’, 32" ist in der Arbeitsposition größer als in der
Ruheposition. Somit verläuft die Relativbewegung der
Umlenkrollenpaare 32’, 32" entgegengesetzt zu der Re-
lativbewegung der Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18".
Die Kopplung erfolgt über ein zweites Paar von Zahnrä-
dern 128’, 128’, welches ebenfalls ineinander greift, wo-
bei eines der zweiten Zahnräder 128 über einen Endlos-
riemen bzw. Endloskette 130 mit einem der ersten Zahn-
räder 124’ gekoppelt ist.
[0164] Des Weiteren weist das System 120 zwei zwei-
te Verbindungselemente 132’, 132" auf. Je ein Paar von
Umlenkrollen 32’, 32" ist an jeweils einem der zweiten
Verbindungselemente 132’, 132" befestigt. Je eines der
zweiten Verbindungselemente 132’, 132" ist drehfest mit
je einem der Zahnräder 128’, 128" verbunden. Die Ver-
bindungselemente 132’, 132" erstrecken sich im Wesent-

lichen senkrecht zu den Drehachsen der korrespondie-
renden Zahnräder 128’, 128".
[0165] In Fig. 9 sind insbesondere die Anordnung und
die Ausbildung der Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18’
genauer dargestellt. Die Schweißrolleneinrichtungen
18’, 18" sind im Wesentlichen wie die Schweißrollenein-
richtung 18 aus Figur eins ausgebildet und sind im We-
sentlichen wie die Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18"
aus Fig. 4 zueinander angeordnet. Im Unterschied zu der
Anordnung aus Fig. 4, sind die Schweißrolleneinrichtun-
gen 18’, 18’ sind in Fig. 9 in der Ruheposition angeordnet,
während die Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18’ in der
Darstellung aus Fig. 4 in der Arbeitsposition angeordnet
sind.
[0166] Ein weiterer Unterschied der Ausführungsform
aus Fig. 9 zu der Ausführungsform aus Fig. 4 besteht
darin, dass sich jeder äußere Steg 48 nach radial außen
hin verjüngt. In anderen Worten weist jeder äußere Steg
48 einen ersten Bereich mit einer ersten Erstreckung
bzw. Dicke in der Längsrichtung und einen zweiten Be-
reich mit einer zweiten Erstreckung bzw. Dicke in der
Längsrichtung auf, wobei der zweite Bereich radial weiter
außen von dem ersten Bereich angeordnet ist, und wobei
die zweite Erstreckung kleiner als die erste Erstreckung
ist. In der vorliegenden Ausführungsform der Fig. 9 ist
eine Erstreckung in der Längsrichtung an einem radial
innen gelegenen Ende der Stege 48 größer als eine Er-
streckung in der Längsrichtung an einem radial außen
gelegenen Ende der Stege 48. In anderen Worten weisen
die Stege 48 einen radial innen gelegenen, dicken Sockel
und eine radial außen gelegene, dünne Spitze auf, wobei
der Sockel dicker ist als die Spitze. Mittels dieser Anord-
nung wird zum einen die Stabilität der äußeren Stege 48
verbessert und zum anderen ein effizienter Wärmetrans-
fer zu dem radialer äußeren Ende der Stege 48 ermög-
licht.
[0167] Jede der Lagereinrichtungen 60’, 60" der bei-
den Schweißrolleneinrichtungen 18’, 18" weist ein erstes
und ein zweites Kopplungselementen und einen Lager-
ring auf, der zwischen den beiden Kopplungselementen
angeordnet ist. Das erste Kopplungselement ist mit der
Innenwelle 40 fest verbunden und das zweite Kopplungs-
element ist mit der Außenwelle 42 fest verbunden.
[0168] Fig. 10 zeigt eine erste Ausführungsform einer
Folienverpackungsmaschine 210 in einer schemati-
schen Ansicht. Die Folienverpackungsmaschine 210
dient dazu, ein Packgut 212 mit einer Umverpackung zu
versehen. Dazu wird das Packgut 212 in einer Förder-
richtung T durch die Folienverpackungsmaschine 210
bewegt.
[0169] Das Packgut 212 wird von der Folienverpa-
ckungsmaschine 210 mit einer ersten, oberen Folie 214,
die von einer oberen Folienzuführung 215 abgewickelt
wird, und einer zweiten, unteren Folie 216, die von einer
unteren Folienzuführung 217 abgewickelt wird, einge-
hüllt. Diese Art der Einhüllung entspricht dem Prinzip ei-
ner sog. Serienpackmaschine, so dass dementspre-
chend die vorliegende Erfindung am Beispiel einer als
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Serienpackmaschine ausgestalteten Folienverpa-
ckungsmaschine 210 erläutert wird.
[0170] Die Folienverpackungsmaschine 210 weist ei-
ne erste Folienzuführeinrichtung 215 auf, die dazu aus-
gebildet ist, die obere Folie 214 einer
Quertrennschweißvorrichtung 222 zuzuführen. Die Foli-
enverpackungsmaschine 210 weist eine zweite Folien-
zuführeinrichtung 217 auf, die dazu ausgebildet ist, die
untere Folie 216 der Quertrennschweißvorrichtung 222
zuzuführen.
[0171] Die zweite Folienzuführeinrichtung 217 ist als
Rolle ausgebildet, auf der die untere Folie 216 aufgewi-
ckelt ist. Zum Zuführen wird dann die untere Folie 216
von dieser Rolle abgewickelt.
[0172] Die obere Folie 214 ist als Luftpolsterfolie aus-
gebildet, die im Durchlaufbetrieb erzeugt wird. Zum Er-
zeugen der Luftpolsterfolie weist die erste Folienzuführ-
einrichtung 215 ein erstes Luftpolsterfolienerzeugungs-
system 280 auf. Das erste Luftpolsterfolienerzeugungs-
system 280 kann entsprechend den Systemen 10, 10’
oder 120 aus Fig. 2, 3 und 7-9 ausgebildet sein. Das
erste Luftpolsterfolienerzeugungssystem 280 weist zu-
mindest eine Schweißrolleneinrichtung 18 auf, die dazu
ausgebildet ist, die Luftpolsterfolie aus zwei aufeinander-
liegenden Folienbahnen 282, 286 im Durchlaufbetrieb
zu erzeugen.
[0173] Die Folienzuführeinrichtung 215 weist des Wei-
teren je eine Folienbahnzuführeinrichtung 284, 288 für
je eine der beiden Folienbahnen 282, 286 auf. Jede Fo-
lienbahnzuführeinrichtung 284, 288 ist dazu ausgebildet,
die entsprechende Folienbahn 282, 286 der Schweißrol-
leneinrichtung 18 des ersten Luftpolsterfolienerzeu-
gungssystem 280 zuzuführen. Jede Folienbahnzuführ-
einrichtung 284, 288 ist als Rolle ausgebildet, auf der die
entsprechende Folienbahn 282, 286 aufgewickelt ist.
Zum Zuführen wird dann die jeweilige Folienbahn 282,
286 von der entsprechenden Rolle abgewickelt.
[0174] Die obere Folie 214 und die untere Folie 216
laufen in einer Folienführungsebene 218 zusammen.
Das Packgut 212 fährt somit in die aufeinander zulau-
fende obere Folie 214 und untere Folie 216 ein, wobei
die Folien 214, 216 zunächst einer Querstraffung unter-
zogen werden können. Dazu kann eine Querstraffungs-
vorrichtung 220 vorgesehen sein.
[0175] Das umhüllte Packgut 212 mit den Folien 214,
216 erreicht dann eine Quertrennschweißvorrichtung
222. Die Quertrennschweißvorrichtung 222 schweißt die
Folien 214, 216 quer zu der Förderrichtung T zusammen
und durchtrennt die Folien 214, 216 zumindest teilweise,
so dass das Packgut 212 entlang der Schweißnaht kei-
nen Kontakt mehr zu dem ihm vorhergehenden Packgut
hat. Die in Förderrichtung T weisende Seite des Packguts
212 ist somit bereits verschweißt.
[0176] Anschließend fährt das Packgut durch ein
Längstrennschweißsystem 223, das dazu vorgesehen
ist, die Folien 214, 216 seitlich des Packguts 212 zusam-
menzuschweißen und einen seitlichen Folienüberstand
abzutrennen. Wenn die Folienverpackungsmaschine als

eine Serienpackmaschine ausgebildet ist, weist das
Längstrennschweißsystem 223 zwei Längstrenn-
schweißvorrichtungen 224. 224’ auf, die die obere Folie
214 und die untere Folie 216 an entgegensetzten Seiten
der Folien 214, 216 in Förderrichtung trennen und mit-
einander verschweißen bzw. trennschweißen. Beispiels-
weise in der Formschultermaschine, die mit einem Foli-
enhalbschlauch arbeitet, weist das
Längstrennschweißsystem lediglich eine Längstrenn-
schweißvorrichtung auf. Schließlich wird die entgegen-
gesetzt zu der Förderrichtung T weisende Seite des
Packguts 212 erneut von der Quertrennschweißvorrich-
tung 222 verschweißt und abgetrennt. Dieser Vorgang
stellt dabei gleichzeitig die Abtrennung und Verschwei-
ßung der in die Förderrichtung T weisenden Seite eines
nachfolgenden Packguts dar. Das Packgut 212 ist nun
an allen vier Seiten verschweißt und beschnitten, so dass
das Packgut 212 von einer Folienumhüllung komplett
umgeben ist.
[0177] Die Abfolge der Quertrennschweißvorrichtung
222, des Längstrennschweißsystems 224 und der Quer-
straffungsvorrichtung 220 ist lediglich beispielhaft in ei-
ner häufig auftretenden Konfiguration wiedergegeben,
wie sie beispielsweise in einer Serienpackmaschine auf-
tritt. Die Abfolge dieser Einrichtungen kann auch anders
sein, bspw. kann vorgesehen sein, die Quertrenn-
schweißvorrichtung 222 nach dem
Längstrennschweißsystem 224 anzuordnen. Auch kön-
nen Elemente der Querstraffungsvorrichtung 220 zwi-
schen oder in der Quertrennschweißvorrichtung 222
oder dem Längstrennschweißsystem 224 vorgesehen
sein.
[0178] Des Weiteren weist die Folienverpackungsma-
schine 210 in der Regel Verstelleinrichtungen 228 auf,
um die Folienverpackungsmaschine 210 an Packgüter
unterschiedlicher Breite, Länge und Höhe einstellen zu
können. Auch die Geschwindigkeit des Verpackungsvor-
gangs kann mittels der Verstelleinrichtungen 228 einge-
stellt werden. Des Weiteren sind Möglichkeiten vorgese-
hen, die Folienverpackungsmaschine 210 auf unter-
schiedliche Folientypen, die bspw. in Dicke, Reißfestig-
keit und Oberflächenbeschaffenheit unterschiedlich sein
können, einzustellen.
[0179] Letztlich ist in der Regel eine Folienrückführung
230 vorgesehen, die von der Längstrennschweißvorrich-
tung 224 abgetrenntes überschüssiges Folienmaterial
sammelt, um es bspw. einem Recyclingprozess zuzu-
führen.
[0180] Mit II ist ein Ausschnitt der Folienverpackungs-
maschine 210 bezeichnet, der in Fig. 12 in einer Detail-
ansicht dargestellt ist.
[0181] Fig. 11 zeigt ebenfalls eine zweite Ausführungs-
form einer Folienverpackungsmaschine 210’ in einer
schematischen Ansicht. Die Folienverpackungsmaschi-
ne 210’ weist im Wesentlichen denselben Aufbau auf,
wie die Folienverpackungsmaschine 210 der ersten Aus-
führungsform aus Fig. 10. Gleiche Elemente sind mit glei-
chen Bezugszeichen gekennzeichnet und werden nicht
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weiter erläutert.
[0182] Der Unterschied der Folienverpackungsma-
schine 210’ aus Fig. 11 zu der Folienverpackungsma-
schine 210 aus Fig. 10 besteht darin, dass die untere
Folie 216 ebenfalls als eine Luftpolsterfolie ausgebildet
ist, die im Durchlaufbetrieb erzeugt wird.
[0183] Zum Erzeugen der Luftpolsterfolie weist die
zweite Folienzuführeinrichtung 217’ ein zweites Luftpols-
terfolienerzeugungssystem 290 auf. Das zweite Luftpols-
terfolienerzeugungssystem 290 kann entsprechend den
Systemen 10, 10’ oder 120 aus Fig. 2, 3 und 7-9 ausge-
bildet sein. Das zweite Luftpolsterfolienerzeugungssys-
tem 290 weist zumindest eine Schweißrolleneinrichtung
18 auf, die dazu ausgebildet ist, die Luftpolsterfolie aus
zwei aufeinanderliegenden Folienbahnen 292, 296 im
Durchlaufbetrieb zu erzeugen.
[0184] Die Folienzuführeinrichtung 217’ weist des Wei-
teren je eine Folienbahnzuführeinrichtung 294, 298 für
je eine der beiden Folienbahnen 292, 296 auf. Jede Fo-
lienbahnzuführeinrichtung 294, 298 ist dazu ausgebildet,
die entsprechende Folienbahn 292, 296 der Schweißrol-
leneinrichtung 18 des zweiten Luftpolsterfolienerzeu-
gungssystem 290 zuzuführen. Jede Folienbahnzuführ-
einrichtung 294, 298 ist als Rolle ausgebildet, auf der die
entsprechende Folienbahn 292, 296 aufgewickelt ist.
Zum Zuführen wird dann die jeweilige Folienbahn 292,
296 von der entsprechenden Rolle abgewickelt.
[0185] Fig. 12 zeigt eine Detailansicht des Ausschnitts
II aus den Fig. 10 und 11. Das Längstrennschweißsystem
223 kann eine oder zwei derartiger
Längstrennschweißvorrichtungen 224 aufweisen. Die
Längstrennschweißvorrichtung 223 ist in dem dargestell-
ten Beispiel nach der Quertrennschweißvorrichtung 222
angeordnet. Vor der Quertrennschweißvorrichtung 222
ist die Querstraffungsvorrichtung 220 angeordnet. Die
Querstraffungsvorrichtung 220 weist zwei Räder 232,
233 auf, die die Folien 214, 216 zwischen sich entlang
der Folienführungsebene 218 einziehen. Die Räder 232,
233 bilden ein erstes Räderpaar 234. Eine Drehachse
der Räder 232, 233 relativ zu der Förderrichtung T kann
nach außen gewinkelt sein, so dass eine entsprechende
Querstraffung erreicht wird.
[0186] Die Räder 232, 233 stellen insbesondere eine
optimale Querstraffung für den Quertrennschweißvor-
gang mittels der Quertrennschweißvorrichtung 222 si-
cher. Entsprechend ist in der Längstrennschweißvorrich-
tung 224 ein aus zwei Rädern 235, 236 bestehendes
Räderpaar 237 vorgesehen, das dieselbe Funktion wie
das erste Räderpaar 234 mit den Rädern 232, 233 erfüllt.
Das Räderpaar 237 stellt so eine optimale Querstraffung
der Folien 214, 216 für den Längstrennschweißvorgang
bereit.
[0187] Der Quertrennschweißvorgang mittels der
Quertrennschweißvorrichtung 222 wird von einem Ober-
stempel 239 und einem Unterstempel 240 bewirkt. Der
Oberstempel 239 weist ein Schweißmesser auf, das ge-
gen den Unterstempel 240 gedrückt wird und die Folien
214, 216 miteinander verschweißt und diese durchtrennt.

Dazu werden der Oberstempel 239 und der Unterstem-
pel 240 aufeinander zubewegt, so dass sie sich im Be-
reich der Folienführungsebene 218 treffen. Der
Schweißvorgang wird in der Regel mittels einer erhitzten
Schneidklinge erzielt. Als Alternative zu der Schneidklin-
ge kann auch ein beheizter Draht verwendet werden. Der
Draht wird dabei nicht ständig auf einer hohen Tempe-
ratur gehalten, sondern nur impulsbeheizt. Der Draht
kann sich dann bei geöffneten Stempeln 239, 240 wieder
abkühlen, was zu einem besseren Schweißergebnis füh-
ren kann.
[0188] Die Quertrennschweißvorrichtung 222 kann
vorzugsweise als mitlaufende Quertrennschweißvorrich-
tung 222 ausgebildet sein. Eine mitlaufende Quertrenn-
schweißvorrichtung 222 ermöglicht einen vollständig
kontinuierlichen Betrieb der Folienverpackungsmaschi-
ne 210, 210’. Eine Ausgestaltung einer Quertrenn-
schweißvorrichtung als eine mitlaufende Quertrenn-
schweißvorrichtung ist beispielsweise in der Druckschrift
DE 10 2012 103 352 A1 gezeigt.
[0189] Zum Transport und zur Fixierung der Folien
214, 216 sind in der Längstrennschweißvorrichtung zwei
Endlosriemen 242, 244 vorgesehen, die die Folien 214,
216 in der Folienführungsebene 218 zwischen sich ein-
ziehen und klemmen und die Folien 214, 216 und das
Packgut 212 fördern. Jeweils ein Endlosriemen 242, 244
ist somit auf jeder Seite der Folienführungsebene 218
angeordnet.
[0190] Der Endlosriemen 242 läuft um drei Rollen 246,
248, 249 um. Der Endlosriemen 244 läuft um drei Rollen
251, 253, 254 um.
[0191] Die Laufbahnen der Rollen 246 und 247 sowie
251 und 252 weisen denselben Durchmesser auf. Im Be-
reich den Endlosriemens 242 weisen die Rollen 247 und
252 jedoch bereits wieder einen geringeren Durchmes-
ser auf, so dass die Endlosriemen 242, 244 nicht über
die Rollen 247 und 252 laufen.
[0192] An der Stelle, an der die Folien 214, 216 von
den Endlosriemen 242, 244 zwischen sich eingezogen
werden, befinden sich die Rollen 248 und 253. Jeweils
vertikal versetzt zu den Rollen 248 und 253 sind Rollen
249 bzw. 254 vorgesehen. Die Rollen 248 und 249 bzw.
253 und 254 sind relativ zueinander verschiebbar, bspw.
indem die Rollen 249 und 254 in einem sich vertikal er-
streckenden Langloch (nicht dargestellt) befestigt sind.
Auf diese Weise kann die Spannung der Endlosriemen
242, 244 reguliert werden, insbesondere kann so auch
ein leichtes Austauschen der Endlosriemen 242, 244 er-
reicht werden.
[0193] Die Folien 214, 216 werden entlang der Folien-
führungsebene 218 von den Endlosriemen 242, 244 ge-
fördert und durch eine Trennschweißeinrichtung 256 ge-
führt. Im vorliegenden Fall ist die Trennschweißeinrich-
tung 256 ein widerstandsbeheiztes Schweißmesser, so
dass das Schweißmesser 256 die Folien 214, 216 durch-
trennt und an ihrem Ende verschmelzt bzw. verschweißt.
[0194] Um der Trennschweißeinrichtung 256 die Foli-
en 214, 216 möglichst faltenfrei zuzuführen, ist vor der
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Trennschweißeinrichtung 256 eine Spannrolle 258 vor-
gesehen, die auf der der Trennschweißeinrichtung 256
gegenüberliegenden Seite der Folienführungsebene
218 angeordnet ist und diese durchdringt. Durch die
Spannrolle 258 werden die Folien 214, 216 kurzzeitig
angehoben und weitestgehend faltenfrei gezogen.
Selbst wenn eine Falte nicht durch die Spannrolle 258
entfernt werden könnte, wird so zumindest sichergestellt,
dass auch die jeweils andere Folie 214, 216 sich ent-
sprechend in die Falte legt, so dass die Folien 214, 216
ohne Lufteinschlüsse aufeinanderliegen, wenn sie ver-
schweißt werden.
[0195] Des Weiteren ist eine Stützschiene 260 vorge-
sehen, die dazu vorgesehen ist, die Folien 214, 216 im
Bereich der Trennschweißeinrichtung 256 fest und glatt
aufeinander zu pressen. Die Anpresskraft der Stütz-
schiene 260 wird mittels geeigneter Federelemente 262,
264 erzeugt. Diese drücken die Stützschiene 260 auf ei-
ne gegenüberliegende Stützschiene 266.
[0196] Die Trennschweißeinrichtung 56 ist als Trenn-
schweißmesser 57 ausgebildet. Das Trennschweißmes-
ser 57 ist ein widerstandsbeheiztes Trennschweißmes-
ser 57. Das Trennschweißmesser 57 ist zwischen einer
Betriebsposition und einer Warteposition um einen
Schwenkpunkt 68 verschwenkbar. In der Betriebspositi-
on ist das Trennschweißmesser 57 in die Folienführungs-
ebene 18 hineinbewegt. Dies bedeutet, dass die Folien-
führungsebene 18 sich entlang des Trennschweißmes-
sers 57 erstreckt. In Fig. 12 ist das Trennschweißmesser
57 in der Betriebsposition angeordnet.
[0197] Die Warteposition ist gegenüber der Betriebs-
position um einen Schwenkwinkel verschwenkt. Der
Schwenkpunkt 68 liegt dabei außerhalb des Trenn-
schweißmessers 57. Auf diese Weise kann mittels eines
Verschwenkens um den Schwenkpunkt 68 über den
Schwenkwinkel das Trennschweißmesser 57 aus der
Folienführungsebene 18 herausbewegt werden. In der
Warteposition ist das Trennschweißmesser 57 daher
nicht mehr in der Folienführungsebene 18 angeordnet ist.
[0198] Der Schwenkpunkt 68 kann auf der Folienfüh-
rungsebene 18 liegen. Dies ist jedoch nicht zwingend der
Fall. Der Schwenkpunkt 68 kann beliebig angeordnet
sein, um mittels einer Schwenkbewegung das Trenn-
schweißmesser 57 aus der Betriebsposition Warteposi-
tion zu bewegen.
[0199] Zum Vorspannen des Trennschweißmessers
57 in die Warteposition kann beispielsweise eine Feder-
einrichtung, vorgesehen sein. Zur Bereitstellung der Be-
wegung des Trennschweißmessers 57 von der Warte-
position in die Betriebsposition kann eine Aktuierungs-
einrichtung vorgesehen sein. Insbesondere kann diese
beispielsweise durch einen Elektromagneten bereitge-
stellt sein. Der Elektromagnet wirkt entgegen der Feder-
kraft der Federeinrichtung, die das Trennschweißmesser
57 in die Warteposition vorspannt. Durch Bestromen bei-
spielsweise des Elektromagneten kann dann das Trenn-
schweißmesser 57 in die Betriebsposition gedrückt bzw.
gezogen werden.

[0200] Fig. 13 zeigt eine Ausführungsform eines Ver-
fahrens 300 zum Verpacken eines Packguts 212. Das
Verfahren 300 kann vorzugsweise mittels einer der Fo-
lienverpackungsmaschine 210, 210’ aus den Figuren 10
bzw. 11 durchgeführt werden. In dem Verfahren 300 wird
das Packgut 212 mittels einer Fördereinrichtung in einer
Förderrichtung T gefördert.
[0201] In einem ersten Schritt 302 des Verfahrens 300
wird die erste Folie 214 als Luftpolsterfolie aus zwei auf-
einanderliegenden Folienbahnen 282, 286 im Durchlauf-
betrieb mittels einer Schweißrolleneinrichtung 18 eines
ersten Luftpolsterfolienerzeugungssystems 280.
[0202] Vorzugsweise weist die zweite Folienzuführein-
richtung 217’ ein zweites Luftpolsterfolienerzeugungs-
system 290 aufweist, wie dies beispielsweise in Fig. 11
dargestellt ist. Dabei weist der Schritts des Erzeugens
302 des Weiteren auf, dass die zweite Folie 216 als Luft-
polsterfolie aus zwei aufeinanderliegenden Folienbah-
nen 292, 296 im Durchlaufbetrieb mittels einer
Schweißrolleneinrichtung 18 des zweiten Luftpolsterfo-
lienerzeugungssystem 290 erzeugt wird.
[0203] Weiter vorzugsweise können die Folienbahnen
282, 286, 292, 296 jedes Luftpolsterfolienerzeugungs-
systems 280, 290 mittels zweier Folienbahnzuführungen
284, 288, 294, 298 des entsprechenden Luftpolsterfoli-
enerzeugungssystems 280, 290 der Schweißrollenein-
richtung 18 des entsprechenden Luftpolsterfolienerzeu-
gungssystems 280, 290 zugeführt werden, wie beispiels-
weise in den Figuren 10 und 11 dargestellt.
[0204] Weiter vorzugsweise können die Folienbahnen
282, 286, 292, 296 jedes Luftpolsterfolienerzeugungs-
systems 280, 290 jeweils in einer Transportrichtung 16
bewegt werden, wobei in dem Schritt des Erzeugens 302
die aufeinanderliegenden Folienbahnen 14’, 14" mittels
der entsprechenden Schweißrolleneinrichtung 18 des je-
weiligen Luftpolsterfolienerzeugungssystems 280, 290
miteinander verschweißt werden, so dass in der Trans-
portrichtung 16 verlaufende Luftschläuche erzeugt wer-
den, die die Luftpolsterfolie ausbilden.
[0205] In einem weiteren Schritt 304 des Verfahrens
300 wird die Folie 214 mittels einer ersten Folienzuführ-
einrichtung 215 und die zweite Folie 216 mittels einer
zweiten Folienzuführeinrichtung 217, 217’ in die Quer-
trennschweißvorrichtung 222 zugeführt, wobei die erste
Folienzuführeinrichtung 215 das erste Luftpolsterfoli-
enerzeugungssystem 280 aufweist.
[0206] In einem weiteren, optionalen Schritt 306 des
Verfahrens 300 wird kann vorgesehen sein, dass die bei-
den Folien 214, 216 mittels einer Querstraffungsvorrich-
tung 220 quergestrafft werden.
[0207] In einem weiteren Schritt 308 des Verfahrens
300 werden die erste und die zweite Folie 214, 216 quer
zu der Förderrichtung T mittels der
Quertrennschweißvorrichtung 222 miteinander ver-
schweißt bzw. quertrenngeschweißt.
[0208] Vorzugsweise kann in dem Schritt des Quer-
trennschweißens 308 vorgesehen sein, dass durch das
Verschweißen der Folien 214, 216 quer zu der Förder-
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richtung T mittels der Quertrennschweißvorrichtung 222
die erzeugten Luftschläuche der jeweiligen Luftpolster-
folie in der Transportrichtung 16 verschlossen werden.
[0209] In einem weiteren Schritt 310 des Verfahrens
300 werden die erste und die zweite Folie 214, 216 pa-
rallel zu der Förderrichtung T an zwei gegenüberliegen-
den Längsseiten mittels einer ersten und einer zweiten
Längstrennschweißvorrichtung 224’, 224" verschweißt
bzw. längstrenngeschweißt.

Patentansprüche

1. Folienverpackungsmaschine (210, 210’) zum Ver-
packen eines Packguts (212) mit einer aus einer ers-
ten Folie (214) und einer zweiten Folie (216) erzeug-
ten Umverpackung, wobei die Folienverpackungs-
maschine (210, 210’) eine Fördereinrichtung zum
Fördern des Packguts (212) in einer Förderrichtung
(T), eine Quertrennschweißvorrichtung (222) zum
Verschweißen der Folien (214, 216) quer zu der För-
derrichtung (T), eine erste Folienzuführeinrichtung
(215) zum Zuführen der ersten Folie (214) in die
Quertrennschweißvorrichtung (222), eine zweite Fo-
lienzuführeinrichtung (217) zum Zuführen der zwei-
ten Folie (216) in die Quertrennschweißvorrichtung
(222), und eine erste und eine zweite Längstrenn-
schweißvorrichtung (224’, 224") zum Verschweißen
der Folien (214, 216) parallel zu der Förderrichtung
(T) an zwei gegenüberliegenden Längsseiten auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
und/oder die zweite Folienzuführeinrichtung (215,
217) jeweils ein Luftpolsterfolienerzeugungssystem
(280, 290) zum Erzeugen der jeweiligen ersten
und/oder zweiten Folie (214, 216) als eine Luftpols-
terfolie aufweist, wobei jedes Luftpolsterfolienerzeu-
gungssystem (280, 290) eine Schweißrolleneinrich-
tung (18) aufweist, die dazu ausgebildet ist, die Luft-
polsterfolie aus zwei aufeinanderliegenden Folien-
bahnen (282, 286; 292, 296) im Durchlaufbetrieb zu
erzeugen.

2. Folienverpackungsmaschine (210, 210’) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jede ein
Luftpolsterfolienerzeugungssystem (280, 290) auf-
weisende Folienzuführeinrichtung (215, 217) des
Weiteren jeweils zwei Folienbahnzuführungen (284,
288; 294, 298) zum Zuführen der Folienbahnen (282,
286; 292, 296) in das jeweilige Luftpolsterfoliener-
zeugungssystem (280, 290) aufweist.

3. Folienverpackungsmaschine (210, 210’) nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Folienbahnen (282, 286, 292, 296) jedes Luft-
polsterfolienerzeugungssystems (280, 290) jeweils
in einer Transportrichtung (16) bewegt werden, wo-
bei jedes Luftpolsterfolienerzeugungssystem (280,
290) mittels der entsprechenden Schweißrollenein-

richtung (18) dazu ausgebildet ist, die aufeinander-
liegenden Folienbahnen (282, 286, 292, 296) mit-
einander zu verschweißen, so dass in der Transpor-
trichtung (16) verlaufende Luftschläuche erzeugt
werden, die die Luftpolsterfolie ausbilden.

4. Folienverpackungsmaschine (210, 210’) nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Quertrennschweißvorrichtung (222) dazu ausgebil-
det ist, durch das Verschweißen der Folien (214,
216) quer zu der Förderrichtung (T) die Luftschläu-
che der jeweiligen Luftpolsterfolie in der Transport-
richtung (16) zu verschließen.

5. Folienverpackungsmaschine (210, 210’) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass jede Schweißrolleneinrichtung (18) jedes
Luftpolsterfolienerzeugungssystems (280, 290) eine
Innenwelle (40), eine um die Innenwelle (40) ange-
ordnete Außenwelle (42) und eine Heizeinrichtung
(44) zum Beheizen der Innenwelle (40) aufweist, wo-
bei die Außenwelle (42) und die Innenwelle (40) eine
gemeinsame Längsachse (46) aufweisen, wobei
sich die Längsachse (46) in einer Längsrichtung er-
streckt, wobei die Innenwelle (40) feststehend an-
geordnet ist, wobei die Außenwelle (42) um die
Längsachse (46) in einer Drehrichtung drehbar ge-
lagert ist, wobei die Außenwelle (42) eine Mehrzahl
von äußeren Stegen (48) aufweist, die sich bezüglich
der Längsachse (46) in einer radialen Richtung nach
außen hin erstrecken, wobei die äußeren Stege (48)
in der Längsrichtung voneinander beabstandet sind,
wobei die Außenwelle (42) zwischen jeweils zwei
benachbarten, äußeren Stegen (48) jeweils eine äu-
ßere Aussparung (50) aufweist.

6. Folienverpackungsmaschine (210, 210’) nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Fo-
lienbahnen (282, 286, 292, 296) jedes Luftpolsterfo-
lienerzeugungssystems (280, 290) jeweils in einer
Transportrichtung (T) bewegt werden, wobei jedes
Luftpolsterfolienerzeugungssystem (280, 290) je-
weils zwei Schweißrolleneinrichtungen (18’, 18")
aufweist, wobei die Schweißrolleneinrichtungen
(18’, 18") auf gegenüberliegenden Seiten der ent-
sprechenden Folienbahnen (14’, 14") angeordnet
sind, so dass die Folienbahnen (14’, 14") zwischen
den Schweißrolleneinrichtungen (18’, 18") in der
Transportrichtung (16) hindurchlaufen, wobei die
Längsachsen (46) der beiden Innenwellen (40) der
Schweißrolleneinrichtungen (18’, 18") parallel zuein-
ander und senkrecht zu der Transportrichtung (16)
angeordnet sind, wobei jeweils zwei äußere Stege
(48) der Schweißrolleneinrichtungen (18’, 18") ge-
genüberliegend zueinander angeordnet sind, insbe-
sondere so dass sie die Folienbahnen (14’, 14") zwi-
schen sich verschweißen.
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7. Folienverpackungsmaschine (210, 210’) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Folienbahnen (282, 286, 292, 296) je-
des Luftpolsterfolienerzeugungssystems (280, 290)
jeweils in einer Transportrichtung (T) bewegt wer-
den, wobei jedes Luftpolsterfolienerzeugungssys-
tems (280, 290) des Weiteren eine Düseneinrich-
tung (20) zum Erzeugen eines Luftstroms zwischen
den Folienbahnen (14’, 14") in der Transportrichtung
(16) aufweist, und wobei die Düseneinrichtung (20)
zwischen den Folienbahnen (14’, 14") angeordnet
ist.

8. Folienverpackungsmaschine (210, 210’) nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Dü-
seneinrichtung (20) eine Mehrzahl von Düsen (22)
aufweist, wobei die Düsen (22) in der Längsrichtung
derart angeordnet sind, dass jeweils eine Düse (22)
in der Transportrichtung (16) korrespondierend, ins-
besondere fluchtend, mit jeweils einer äußeren Aus-
sparung (50) der Schweißrolleneinrichtung (18) an-
geordnet ist, insbesondere wobei sich jede Düse
(22) im Betrieb zumindest teilweise in die entspre-
chende Aussparung (50) hinein oder durch die ent-
sprechende Aussparung (50) hindurch erstreckt.

9. Folienverpackungsmaschine (210, 210’) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste Folie (214) eine obere Folie ist
und die zweite Folie (216) eine untere Folie ist.

10. Verfahren (300) zum Verpacken eines Packguts
(212) mit einer aus einer ersten Folie (214) und einer
zweiten Folie (216) erzeugten Umverpackung, wo-
bei das Packgut (212) mittels einer Fördereinrich-
tung in einer Förderrichtung (T) gefördert wird, wobei
das Verfahren (300) die folgenden Schritte aufweist:

- Erzeugen (302) der ersten Folie (214) als Luft-
polsterfolie aus zwei aufeinanderliegenden Fo-
lienbahnen (282, 286) im Durchlaufbetrieb mit-
tels einer Schweißrolleneinrichtung (18) eines
ersten Luftpolsterfolienerzeugungssystems
(280);
- Zuführen (304) der ersten Folie (214) in eine
Quertrennschweißvorrichtung (222) mittels ei-
ner ersten Folienzuführeinrichtung (215) und
Zuführen der zweiten Folie (216) mittels einer
zweiten Folienzuführeinrichtung (217, 217’) in
die Quertrennschweißvorrichtung (222), wobei
die erste Folienzuführeinrichtung (215) das ers-
te Luftpolsterfolienerzeugungssystem (280)
aufweist;
- Quertrennschweißen (308) der ersten und
zweiten Folie (214, 216) quer zu der Förderrich-
tung (T) mittels der Quertrennschweißvorrich-
tung (222);
- Längstrennschweißen (310) der ersten und

zweiten Folie (214, 216) parallel zu der Förder-
richtung (T) an zwei gegenüberliegenden
Längsseiten mittels einer ersten und einer zwei-
ten Längstrennschweißvorrichtung (224’, 224").

11. Verfahren (300) nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Folienzuführeinrich-
tung (217’) ein zweites Luftpolsterfolienerzeugungs-
system (290) aufweist, wobei der Schritts des Erzeu-
gens (302) des Weiteren aufweist, dass die zweite
Folie (216) als Luftpolsterfolie aus zwei aufeinander-
liegenden Folienbahnen (292, 296) im Durchlaufbe-
trieb mittels einer Schweißrolleneinrichtung (18) des
zweiten Luftpolsterfolienerzeugungssystem (290)
erzeugt wird.

12. Verfahren (300) nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Folienbahnen (282, 286,
292, 296) jedes Luftpolsterfolienerzeugungssys-
tems (280, 290) mittels zweier Folienbahnzuführun-
gen (284, 288, 294, 298) des entsprechenden Luft-
polsterfolienerzeugungssystems (280, 290) der
Schweißrolleneinrichtung (18) des entsprechenden
Luftpolsterfolienerzeugungssystems (280, 290) zu-
geführt werden.

13. Verfahren (300) nach einem der Ansprüche 10 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Folienbah-
nen (282, 286, 292, 296) jedes Luftpolsterfoliener-
zeugungssystems (280, 290) jeweils in einer Trans-
portrichtung (16) bewegt werden, wobei in dem
Schritt des Erzeugens (302) die aufeinanderliegen-
den Folienbahnen (14’, 14") mittels der entsprechen-
den Schweißrolleneinrichtung (18) des jeweiligen
Luftpolsterfolienerzeugungssystems (280, 290) mit-
einander verschweißt werden, so dass in der Trans-
portrichtung (16) verlaufende Luftschläuche erzeugt
werden, die die Luftpolsterfolie ausbilden.

14. Verfahren (300) nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in dem Schritt des Quertrenn-
schweißens (308) durch das Verschweißen der Fo-
lien (214, 216) quer zu der Förderrichtung (T) mittels
der Quertrennschweißvorrichtung (222) die Luft-
schläuche der jeweiligen Luftpolsterfolie in der
Transportrichtung (16) verschlossen werden.

15. Verfahren (300) nach einem der Ansprüche 10 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Folie
(214) eine obere Folie ist und die zweite Folie (216)
eine untere Folie ist.
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